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BMF: Referentenentwurf zur Umsetzung des Multilateralen Abkommens Gber den Austausch von
GloBE-Informationen veroffentlicht

Das BMF hat heute den seit Langerem erwarteten Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der ,Mehrseitigen Vereinbarung vom 19.09.2025 zwischen den zustandigen Behorden Uber
den Austausch von GloBE-Informationen (GIR MCAA)" vorgelegt.

Im Rahmen des abzugebenden Mindeststeuer-Berichts (GIR) hat sich die Staatengemeinschaft auf
einen Informationsaustausch zwischen den beteiligten Behorden verstandigt. Ziel ist es, die Ab-
gabe zentral in einem Steuerhoheitsgebiet fir die gesamte Unternehmensgruppe zu ermdglichen
(sog. One Stop Shop), anstatt in jedem einzelnen Steuerhoheitsgebiet mit den jeweils dort ansas-
sigen Geschiftseinheiten. Die Einzelheiten dazu sind im GIR MCAA geregelt.

Der Regierungsentwurf ist derzeit fir Ende April vorgesehen, sodass ein Abschluss des Gesetzge-
bungsverfahrens bis zum 30. Juni nicht zu erwarten ist (eher erst Ende September). Infolgedessen
besteht derzeit keine Rechtssicherheit dahingehend, dass andere Staaten mit Tochtergesellschaf-
ten deutscher Konzerne eine zentrale Abgabe in Deutschland anerkennen. Dieser Umstand ist
dem BMF bekannt und es arbeitet an einer Losung hierfir.

BMF: Fahrzeugiberlassung an Arbeitnehmer zu privaten Zwecken als tauschidhnlicher Umsatz

Bereits bisher erachtete die Finanzverwaltung die Uberlassung von Firmenfahrzeugen durch den
Unternehmer an dessen Arbeitnehmer zu deren privater Nutzung grundsatzlich als entgeltlichen
Umsatz, wenn die Gegenleistung des Arbeitnehmers regelmalig in der anteiligen Arbeitsleistung
besteht, die er fUr die Privatnutzung des gestellten Fahrzeugs erbringt. Die zwischenzeitliche Un-
sicherheit, ob in diesen Fallen ein steuerbarer Umsatz des Arbeitgebers vorliegt, hatte der BFH
bereits im Jahr 2022 beseitigt (vgl. TAX WEEKLY #34/2022). Der BFH stellte klar, wenn die private
Nutzungsmoglichkeit des Fahrzeugs bei wirtschaftlicher Betrachtung ein Grund dafur ist, warum
der Arbeitnehmer das konkrete Beschaftigungsverhaltnis angetreten hat, bestehe ein das Dienst-
verhaltnis mitpragender unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Fahrzeugiberlassung und
der (teilweisen) Arbeitsleistung. Somit soll in diesen Fallen ein tauschahnlicher Umsatz, bestehend
aus FahrzeugUberlassung und anteiliger Arbeitsleistung, vorliegen.

Mit BMF-Schreiben vom 03.03.2026 nimmt die Finanzverwaltung nochmals explizit zu dieser The-
matik Stellung. Die Finanzverwaltung sieht grundsatzlich kein Erfordernis zur Anderung der gel-
tenden Verwaltungsauffassung und behalt die bisherige Praxis der Firmenwagenbesteuerung da-
her grundsatzlich bei. Unter anderem in Abschn. 15.23 Abs. 9 Satz 2 UStAE n.F. wird daher nur er-
ganzend festgehalten, dass sich die individuellen arbeitsvertraglichen Regelungen zur Privatnut-
zung des Dienstfahrzeugs auch aus entsprechenden mindlichen Abreden oder sonstigen Umstéan-
den des Arbeitsverhiltnisses (z. B. der faktischen betrieblichen Ubung) ergeben kdnnen.

Lediglich im Hinblick auf die Ortsbestimmung fur eine unentgeltliche Fahrzeugiberlassung andert
die Finanzverwaltung den Abschn. 3a.5 Abs. 4 Satz 4 UStAE n.F. Nunmebhr soll sich der Leistungs-
ort in diesen Fallen nach § 3a Abs. 1 UStG bestimmen. Die bisherige Fassung des UStAE sah vor,
den Leistungsort auch in diesen Fallen nach § 3a Abs. 3 Nr. 2 UStG (dem Ort der Uberlassung des
Fahrzeugs) zu bestimmen, vgl. Abschn. 3a.5 Abs. 4 Satz 3 UStAE a.F. Es soll aber fir unentgeltli-
che Uberlassungen, die bis zum 30.06.2026 ausgefiihrt werden, nicht beanstandet werden, diese
Uberlassungen nach den bisherigen Vorgaben zur Ortsbestimmung zu behandeln.

Die Grundsatze des neuen BMF-Schreibens sollen in allen offenen Fallen Anwendung finden.
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Oberste Finanzbehorden der Lander: Diverse gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehor-
den der Lander zur Grunderwerbsteuer

Letzte Woche sind einige wichtige gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehorden zur
Grunderwerbsteuer bekannt geworden.

Zwei gleich lautende Erlasse zu § 1 Abs. 2a GrEStG einerseits und zu § 1 Abs. 2b GrEStG ande-
rerseits vom 20.02.2026

BezUglich der vom Tatbestand des § 1 Abs. 2a bzw. Abs. 2b GreEStG erfassten Grundsticke wird
klargestellt, dass sich die Zurechnung von Grundsticken bis zum 5.12.24 nach dem gleich lau-

tenden Erlass zur Zurechnung von GrundstiUcken fir die Erganzungstatbestiande in § 1 Abs. 2a bis
3a GrEStG richtet. Erst fur Erwerbsvorgange nach dem 05.12.2024 gilt die gesetzliche Rege-lung
des § 1 Abs. 4a GrEStG (Rz. 8 im Erlass zu § 1 Abs. 2a GrEStG sowie Rz. 7 im Erlass zu § 1 Abs. 2b
GrEStG).

Aufbauend auf § 24 GrEStG und in Anlehnung an die BFH-Rechtsprechung wird der Anteil am
Vermogen der Personengesellschaft nun als Kombination aus sachenrechtlicher Mitberechti-
gung des Gesellschafters als Gesamthiander und wertmaRiger Beteiligung des Gesellschafters am
Gesellschaftsvermégen definiert (Rz. 9 im Erlass zu § 1 Abs. 2a GrEStG).

Klargestellt wird auch, dass die Erganzungstatbestande (gemeint ist hier wohl § 1 Abs. 2a bzw.
Abs. 2b GrEStG) grundsticksbezogen auszulegen sind und somit auch die Altgesellschafterstel-
lung mit Bezug zum jeweiligen Grundstick zu beurteilen ist (Rz. 22, 24 im Erlass zu § 1 Abs. 2a
GrEStG sowie Rz. 23, 26 im Erlass zu § 1 Abs. 2b GrEStG).

Regelungen zur Treuhand entfallen und werden im gleich lautenden Erlass zu Erwerbsvorgan-
gen im Zusammenhang mit Treuhandgeschaften u.a. vom 20.02.2026 (siehe dazu unten geson-
dert) zusammengezogen.

Bei der Vererbung von Anteilen an Kapitalgesellschaften, die an grundbesitzenden Personen-
bzw. Kapitalgesellschaften beteiligt sind, gilt fUr die Qualifizierung als Altgesellschafter die ebe-
nenbezogene Betrachtungsweise (Rz. 39 im Erlass zu § 1 Abs. 2a GrEStG sowie Rz. 38 im Erlass
zU § 1 Abs. 2b GrEStG).

Bei der Ermittlung des Vomhundertsatzes im Rahmen der Tatbestanderfillung bleibt der Erwerb
von Anteilen von Todes wegen auller Betracht, § 1 Abs. 2a bzw. Abs. 2b GrEStG (jeweils Satz 6).
Eine bestehende Altgesellschafterstellung vererbt sich jedoch nicht. Die erwerbenden Erben
sind Neugesellschafter, soweit sie nicht aus anderen Grinden Altgesellschafter sind (Rz. 57 in
beiden Erlassen).

Bei den verfahrensrechtlichen Ablaufen ist nun wieder vorgesehen, dass eine Festsetzung der

Steuer fir den Signing-Vorgang nach § 1 Abs. 3 bzw. Abs. 3a GrEStG grds. wieder fir ein Jahr
zurUckzustellen ist, soweit die Steuerfestsetzung nicht aus anderen Grinden geboten ist

(Rz. 95 ff. im Erlass zu § 1 Abs. 2a GrEStG sowie Rz. 96 ff. im Erlass zu § 1 Abs. 2b GrEStG) bzw.
§ 16 Abs. 5 Satz 2 GrEStG verletzt ist. FUr den letztgenannten Fall halt die Finanzverwaltung -
ent-gegen den BeschlUssen des BFH (Il B 13/25, Il B 47/25) - daran fest, dass auch das Signing
zu veranlagen ist.
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- Klargestellt wird weiter, dass § 1 Abs. 6 Satz 2 GrEStG in den Fallen des § 1 Abs. 2a bzw.
Abs. 2b GrEStG keine Anwendung findet (auch in analoger Anwendung nicht), da aufgrund der
Fiktion einer neuen Gesellschaft in § 1 Abs. 2a GrEStG keine Erwerberidentitat im Sinne des § 1
Abs. 6 Satz 2 GrEStG vorliegt (Rz. 113 im Erlass zu § 1 Abs. 2a GrEStG sowie Rz. 108 im Erlass zu
§ 1 Abs. 2b GrEStG).

Gleich lautende Erlasse zur Neugesellschafterstellung bei einer mittelbaren Anderung des Ge-
sellschafterbestands einer grundbesitzenden Personengesellschaft (§ 1 Abs. 2a Satz 1 und
Satz 2 GrEStG) vom 20.02.2026

Mit einem sog. Nichtanwendungserlass hat die Finanzverwaltung verfigt, dass das BFH-Urteil
vom 21.08.2024 (Il R 16/22, siehe TAX WEEKLY # 3/2025) nicht Uber den entschiedenen Einzelfall
hinaus anzuwenden ist. Mit diesem Urteil hatte der BFH entschieden, dass eine Personengesell-
schaft, die an der grundbesitzenden Personengesellschaft auf mittelbarer Ebene in die Gesell-
schafterstruktur eingefigt wird (Verlangerung der Beteiligungskette), ohne dass sich die Gesell-
schafter geandert haben, nicht als neuer Gesellschafter der grundbesitzenden Personengesell-
schaft im Sinne von § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG hinzugekommen ist.

Gleich lautende Erlasse zur Zurechnung von Grundstiicken fiir die Ergdnzungstatbestiande § 1
Abs. 2a bis 3a GrEStG vom 10.03.2026

Die gleich lautenden Landererlasse unterscheiden zeitraumbezogen zwischen Erwerbsvorgangen
bis zum 05.12.2024 und Erwerbsvorgangen nach dem 05.12.2024 (wegen des mit dem JStG 2024
eingefigten § 1 Abs. 4a GrEStG).

FiUr erstere gilt der bisherige Erlass vom 16.10.2023 inhaltlich im Wesentlichen weiter. Fir Er-
werbsvorgange ab dem 06.12.2024 wurden folgende Klarstellungen fir erforderlich gehalten:

- Auch fUr Erwerbsvorgange nach dem 05.12.2024 ist die grunderwerbsteuerliche Zurechnung
malgebend (nicht die nach Zivilrecht oder § 39 AQO).

Das Grundstick ist immer derjenigen Gesellschaft zuzurechnen, die zuletzt einen Grundtatbe-
stand nach § 1 Abs. 1 oder Abs. 2 GrEStG i.S.d. § 38 AO verwirklicht hat. Wurde ein Grundstick
unter aufschiebender Bedingung erworben, ist der Gesellschaft dieses erst ab Eintritt der Bedin-

gung nach § 38 AO zuzurechnen (§ 14 GrEStG), und zwar auch dann, wenn zuvor die Auflassung
erklart wurde. Der Zeitpunkt der Verwirklichung des Tatbestandes ergibt sich aus Anlage 1 der
gleich lautenden Landererlasse.

Eine Doppelzurechnung kommt in den Fallen in Betracht, in denen einer anderen Gesellschaft
die Verwertungsbefugnis gemal § 1 Abs. 2 GrEStG eingerdumt wurde.

Die Missbrauchsvermeidungsvorschrift des § 1 Abs. 4a Satz 3 GrEStG, wonach im Fall der Rick-

abwicklung von Erwerbsvorgangen die Zurechnung nach den Satzen 1 und 2 keine Anwendung
finden soll, wenn dadurch Grunderwerbsteuer vermieden wird, wird anhand von Beispielen dar-
gestellt. Leider wurde hier die Chance versaumt, zwischen tatsachlich missbrauchlichem Verhal-
ten und solchen Erwerbsvorgangen zu differenzieren, bei denen es sich um eine Rickabwick-
lung von GrundstUckserwerben infolge von Leistungsstérungen handelt.
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- Die Anzeigepflichten des § 19 GrEStG werden anhand von Beispielen erlautert.

Gleich lautende Erlasse Uber Erwerbsvorgiange im Zusammenhang mit Trevuhandgeschaften und

Auftragserwerben beziehungsweise Geschaftsbesorgungen vom 20.02.2026

In diesen gleich lautenden Landererlassen wurden die bislang in vier Landererlassen verstreuten
Regelungen zu Erwerbsvorgangen im Zusammenhang mit Treuhandgeschéaften zusammengefUhrt.
Der Erlass tritt insoweit an die Stelle

- der gleich lautenden Erlasse zu grundsticksbezogenen Treuhandgeschiften sowie zu Grund-
stUckserwerben durch Auftragnehmer und Geschaftsbesorger vom 12.10.2007,

- der gleich lautenden Erlasse zur Anwendung des § 1 Abs. 2a GrEStG vom 10.05.2022,
- der gleich lautenden Erlasse zur Anwendung des § 1 Abs. 2b GrEStG vom 10.05.2022 und

- der gleich lautenden Erlasse zu Erwerbsvorgangen im Sinne des § 1 Abs. 3 GrEStG im Zusam-
menhang mit Treuhandgeschaften und Auftragserwerben bzw. Geschaftsbesorgungen vom
19.09.2018.

Er ist auf alle offenen Falle anzuwenden, soweit der Besteuerungszeitpunkt nicht vor dem
01.07.2021 (Share Deal Reform) liegt. In letzterem Fall sind die Grundsatze des Erlasses unter Be-
achtung der damaligen Fassung des § 1 GrEStG anzuwenden.

In einem Allgemeinen Teil werden zunachst Arten der Treuhand beschrieben und das wirtschaftli-
che vom zivilrechtlichen Eigentum im Zusammenhang mit Treuhandverhaltnissen abgegrenzt.

Entsprechend der Historie differenziert der Erlass im Anschluss daran zwischen grundsticksbezo-
genen und anteilsbezogenen Treuhandgeschéaften und regelt hierzu jeweils Einzelheiten zu den in
diesem Zusammenhang erfolgenden Erwerbsvorgangen.
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Alle am 19.03.2026 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (V)

Aktenzeichen

IR 36/22
IVR 24/23

VR3/23

VR32/24

VIIR19/23

XR16,17/23

Entscheidungs-
datum

27.10.2025

13.11.2025

13.11.2025

13.11.2025

09.12.2025

01.10.2025

Stichwort

Dauernutzungsrecht als wirtschaftliche Einheit nach dem
BewG

Mitunternehmerrisiko eines stillen Gesellschafters

Keine Geschaftsveraullerung bei BetriebsfortfUhrung durch
einen Pachter

Ubertragung von Anlagen eines Solarparks an verschiedene
Erwerber bei FortfUhrung der Stromeinspeisung keine Ge-
schaftsveraulerung

EuGH-Vorlage zur Bedeutung des vereinfachten Begleitdo-
kuments fur die Steuerentlastung fur in einen anderen Mit-
gliedstaat beforderte Energieerzeugnisse

Gewinngrenze bei Inanspruchnahme eines Investitionsab-
zugsbetrags nach § 7g EStG

Alle am 19.03.2026 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)

Aktenzeichen

IXR 33/24
IXB 36/25
IXR19/22

IXR17/23

VR 33/24

X B 88/18

Entscheidungs-
datum

10.02.2026

07.01.2026

09.12.2025

04.12.2025

13.11.2025

12.11.2018

Stichwort

Einreichung von einfach signierten Dokumenten Uber ein
fremdes besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach

Nichtzulassungsbeschwerde: Grundsatzliche Bedeutung;
Verfahrensfehler

Kein Recht zur Verweigerung einer Auskunft nach Art. 15
DSGVO aufgrund fehlender Beschrankung des Antrags
Beschwer fUr die gerichtliche Geltendmachung eines Scha-
denersatzanspruchs nach Art. 82 DSGVO

Parallelentscheidung zum BFH-Urteil vom 13.11.2025 Az. VR
32/24 - Ubertragung von Anlagen eines Solarparks an ver-
schiedene Erwerber bei Fortfihrung der Stromeinspeisung
keine Geschaftsveraullerung

Gehdorsverletzung durch Nichtoffenbarung der vom FG fur
eine Schatzung herangezogenen Erkenntnisse aus ahnlichen
Fallen

Alle bis zum 23.03.2026 veroffentlichten Erlasse

Aktenzeichen Entschei- Stichwort

dungsdatum
IVD2-S0316- 17.03.9026 Anderung des Anwendungserlasses zur Abgabenord-
a/00027/008/020 o nung (AEAO)
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610049/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610050/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610052/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610051/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610053/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610054/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650052/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650051/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650049/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650048/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650050/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650047/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2026-03-17-aenderung-aeao-146a.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2026-03-17-aenderung-aeao-146a.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Vorblatt

Entwurf eines Gesetzes zu der
Mehrseitigen Vereinbarung vom 19. September 2025
zwischen den zustandigen Behorden

Uber den Austausch von GloBE-Informationen

A. Problem und Ziel

Ziel des Gesetzentwurfs ist die Umsetzung des internationalen Informationsaustauschs in
Bezug auf GloBE-Informationen. Dabei handelt es sich um die Mindeststeuer-Berichte, die
von Unternehmensgruppen eingereicht werden. Um eine maoglichst effiziente und
verwaltungsarme Umsetzung des Verfahrens zu gewéhrleisten, ist der Mindeststeuer-Bericht
nicht in jedem Steuerhoheitsgebiet, in dem eine Geschéftseinheit der Unternehmensgruppe
belegen ist, abzugeben. Vielmehr ist es mdglich, den Mindeststeuer-Bericht zentral (in der
Regel bei der zustandigen Behérde der obersten Muttergesellschaft) einzureichen.

Um sicherzustellen, dass die Informationen des Mindeststeuer-Berichts in Art und Umfang
rechtzeitig bei allen betroffenen Behdrden vorliegen, hat sich die Staatengemeinschaft
darauf verstandigt, durch die vorliegende vélkerrechtliche Mehrseitige Vereinbarung einen
automatischen Informationsaustausch zwischen den beteiligten Finanzverwaltungen zu
etablieren. Durch den automatischen Austausch sollen der Zugang der jeweiligen Behérde
zu Informationen der Unternehmensgruppen gewéhrleistet und gleichzeitig multiple
Abgabeverpflichtungen durch den Steuerpflichtigen vermieden werden.

Diese Vereinbarung wurde am 19. September 2025 durch die Bundesregierung

unterzeichnet.

B. LOsung

Auf Grundlage dieser Vereinbarung sollen zukiinftig Mindeststeuer-Berichte zwischen den
Steuerbehdrden der Vertragsstaaten ausgetauscht werden. Ein solcher Austausch zwischen
zwei Vertragsstaaten beginnt erst dann, wenn von beiden Vertragsstaaten alle
Voraussetzungen des § 8 der Mehrseitigen Vereinbarung erfullt wurden und insbesondere
zugesichert wurde, die jeweiligen Anforderungen an den Datenschutz zu beachten. Durch
die Abgabe der Mindeststeuer-Berichte und durch den Austausch zwischen den Staaten
erhalten die betroffenen Steuerverwaltungen die Informationen, die sie fir die Administration
der Mindeststeuer bendétigen.

Der Datenaustausch zwischen den zustéandigen Behdorden soll unter voller Berticksichtigung
umfangreicher datenschutzrechtlicher Vorgaben automatisch erfolgen. Die Daten werden nur

den Steuerbehdrden des jeweiligen Steuerhoheitsgebiets tbermittelt und nicht verdffentlicht.





Mit dem vorliegenden Vertragsgesetz soll die erforderliche Zustimmung der gesetzgebenden
Korperschaften fur die Abgabe der nach 8§ 8 Absatz 2 der Vereinbarung der OECD zu

UbermitteInden Notifikation eingeholt werden.

C. Alternativen

Fur die Umsetzung gibt es keine Alternativen.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Der Informationsaustausch nach der Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zustandigen
Behdrden Uber GloBE-Informationen tragt zur Sicherung des deutschen Steueraufkommens
bei.

E. Erfillungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fir Blrgerinnen und Blrger

Fur Burgerinnen und Burger entsteht kein Erflllungsaufwand.

E.2 Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft

Fir die Wirtschaft entsteht durch das vorliegende Abkommen kein Erfullungsaufwand. Der
Erflllungsaufwand wurde bereits mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie

(EV) 2022/2523 des Rates zur Gewahrleistung einer globalen Mindestbesteuerung und
weiterer Begleitmaf3nahmen vom 21. Dezember 2023 beziffert.

E.3 Erfillungsaufwand der Verwaltung

Fur die Verwaltung entsteht durch das vorliegende Abkommen kein Erfiillungsaufwand. Der
Erfullungsaufwand wurde bereits mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie

(EV) 2022/2523 des Rates zur Gewabhrleistung einer globalen Mindestbesteuerung und

weiterer BegleitmafRnahmen vom 21. Dezember 2023 beziffert.

F. Weitere Kosten

Unternehmen, insbesondere den kleinen und mittelstandischen Unternehmen, entstehen
durch das Abkommen keine unmittelbaren direkten Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise
und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind durch das Abkommen

nicht zu erwarten.





Entwurf

Gesetz

zu der Mehrseitigen Vereinbarung vom 19. September 2025

zwischen den zusténdigen Behdrden Uber den Austausch von GloBE-Informationen

Vom XXX

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Der in Paris, Frankreich, am 19. September 2025 von der Bundesrepublik Deutschland
unterzeichneten Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zustandigen Behorden tber den
Austausch von GloBE-Informationen wird zugestimmt. Die Mehrseitige Vereinbarung wird
nachstehend mit einer amtlichen deutschen Ubersetzung veroffentlicht.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Begrindung zum Vertragsgesetz

Zu Artikel 1

Auf die Mehrseitige Vereinbarung vom 19. September 2025 zwischen den zustandigen
Behorden Uber den Austausch von GloBE-Informationen findet Artikel 59 Absatz 2 Satz 1
des Grundgesetzes (GG) Anwendung, da sie ein vilkerrechtlicher Vertrag ist, der sich auf

Gegenstande der Bundesgesetzgebung bezieht.

Fir das vorgesehene Gesetz zur Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zustandigen
Behorden tUber den automatischen Austausch von GloBE-Informationen ergibt sich die
Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 5 Satz 1 GG, da durch die





Mehrseitige Vereinbarung ein vom Bundeszentralamt fir Steuern anzuwendendes Verfahren

geregelt wird.

Die Mehrseitige Vereinbarung wurde bislang neben der Bundesrepublik Deutschland auch
durch Belgien, Danemark, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Irland, Italien, Japan, Korea,
Liechtenstein, Luxemburg, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sudafrika, Ungarn und das Vereinigte
Kdnigreich unterzeichnet. Mit diesen Staaten sollen die in § 2 der Mehrseitigen Vereinbarung
genannten Informationen ausgetauscht werden, wobei Rechtsgrundlage fur den Austausch
mit den Mitgliedstaaten der Européischen Union die Richtlinie (EU) 2025/872 des Rates vom
14. April 2025 (ABI. L, 2025/872, 6.5.2025) ist. Es ist zudem beabsichtigt, auch mit Staaten,
die die Mehrseitige Vereinbarung zu einem spateren Zeitpunkt zeichnen und die
Voraussetzungen des 8§ 8 Absatz 1 der Mehrseitigen Vereinbarung erfillen, GloBE-

Informationen auszutauschen.

Zu Artikel 2
Artikel 2 regelt das Inkrafttreten und entspricht damit dem Erfordernis des Artikels 82
Absatz 2 Satz 1 GG.

Schlussbemerkung
Durch den automatischen Austausch jahrlicher Mindeststeuer-Berichte soll die globale

effektive Mindestbesteuerung administriert werden.

Fur in Deutschland ansassige multinationale Unternehmen wird durch den Abschluss der
vorliegenden Mehrseitigen Vereinbarung sowie durch die damit zusammenhangende
innerstaatliche Umsetzung der Verpflichtung zur Einreichung eines vollstandigen
landerbezogenen Berichts sichergestellt, dass deutsche oberste Muttergesellschaften diesen
Mindeststeuer-Bericht nur einmal in der Bundesrepublik Deutschland nach den hier

geltenden Regeln einreichen miissen.

Im Sinne der Gegenseitigkeit erhalt die Bundesrepublik Deutschland von den beteiligten
auslandischen Steuerhoheitsgebieten den Mindeststeuer-Bericht derjenigen auslandischen

Unternehmensgruppen, die im Inland durch Geschéaftseinheiten téatig sind.

Mit der vorliegenden Mehrseitigen Vereinbarung streben die unterzeichnenden Staaten an,
die Zusammenarbeit bei der Bekdmpfung der Steuerhinterziehung weiter auszubauen. Zu

diesem Zweck verpflichten sie sich, regelm&Rig relevante Informationen in Form der





Mindeststeuer-Berichte zu erheben und sie dem anderen Vertragsstaat in einem
automatisierten Verfahren zu Gbermitteln. Sie betrachten die Regelungen dieses
Abkommens als geeignete Grundlage, um mit anderen Partnern, der Organisation fir
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie der Européischen Union die
derzeitigen Standards der Zusammenarbeit der Staaten fortzuentwickeln, um die
Steuervermeidung und Steuerhinterziehung durch Nutzung der Informationen aus den
Mindeststeuer-Berichten fir ein steuerliches Risikomanagement weltweit wirksamer zu

unterbinden.

Auf der Grundlage der Vereinbarung beabsichtigen die Vertragsstaaten, sich mit anderen
Partnern, insbesondere mit der Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung und der Europaischen Union, dafiir einzusetzen, die Standards der zwischen-
staatlichen Zusammenarbeit zur Bek&mpfung der Steuervermeidung und der Steuer-
hinterziehung zu einem globalen System weiterzuentwickeln. Zu diesem Zwecke werden die
Staaten, die die Vereinbarung bereits unterzeichnet haben, auch die Staaten unterstiitzen,

die sich zukiinftig auch zum internationalen Austausch bereit erklaren.

Unternehmen, insbesondere den kleinen und mittelstandischen Unternehmen, entstehen
durch das Abkommen keine unmittelbaren direkten Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise
und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind durch das Abkommen

nicht zu erwarten.
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Mehrseitige Vereinbarung zwischen den zustandigen Behdrden

Uber den Austausch von GloBE-Informationen

Multilateral Competent Authority Agreement on

the Exchange of GIoBE Information

ACCORD MULTILATERAL ENTRE AUTORITES COMPETENTES PORTANT SUR
L’ECHANGE DES INFORMATIONS GLOBE

Whereas, the
Jurisdictions  of  the
signatories to the
Multilateral ~ Competent

Authority Agreement on
the Exchange of GloBE
Information (the
“Agreement”) are Parties
to, or territories covered
by, the Convention on
Mutual Administrative
Assistance in Tax Matters
or the Convention on
Mutual Administrative
Assistance in Tax Matters
as amended by the
Protocol amending the
Convention on Mutual
Administrative

Assistance in Tax Matters
(collectively the
“Convention”, individually
the “original Convention”
or the “amended
Convention”,

respectively);

Considérant que les
Juridictions des signataires
de I’Accord multilatéral entre
autorités compétentes
portant sur I'’échange des
informations  GIoBE  (I'«
Accord ») sont des Parties a
la Convention concernant
l'assistance administrative
mutuelle en matiére fiscale
ou a la Convention
concernant I'assistance
administrative mutuelle en
matiére fiscale telle que
modifiée par le Protocole
portant modification de la
Convention concernant
'assistance administrative
mutuelle en matiére fiscale
(conjointement la «
Convention » :
individuellement la «
Convention originale » ou la
« Convention modifiée »
respectivement) ou des
territoires couverts par cette
Convention;

In der Erwagung, dass die
Staaten der Unterzeichner der
Mehrseitigen Vereinbarung
zwischen den  zustandigen
Behdrden Uber den Austausch
von GloBE-Informationen
(,Vereinbarung®)

Vertragsparteien des
Ubereinkommens  uber  die
gegenseitige Amitshilfe in
Steuersachen beziehungsweise
des Ubereinkommens iber die
gegenseitige Amtshilfe in
Steuersachen in der durch das

Protokoll zur Anderung des
Ubereinkommens  uber  die
gegenseitige Amtshilfe in
Steuersachen geanderten
Fassung (zusammen
,Ubereinkommen*, einzeln
Lurspriingliches

Ubereinkommen*

beziehungsweise ,geandertes

Ubereinkommen*) oder darunter
fallende Hoheitsgebiete sind,

Whereas, the Global anti-
Base Erosion (GloBE)
Rules were developed by
the OECD/G20 Inclusive

Framework on Base
Erosion and Profit
Shifting (Inclusive
Framework) to ensure

that certain large MNE

Considérant que les Regles
globales de Ilutte contre
l'érosion de la base
d’'imposition (GIoBE) ont été

élaborées par le Cadre
inclusif OCDE/G20  sur
'érosion de la base

d’'imposition et le transfert de
bénéfices (Cadre inclusif)

in der Erwdgung, dass die
Vorschriften  zur  weltweiten
Bekampfung der
Gewinnverkirzung und
Gewinnverlagerung (-Global
anti-Base Erosion Rules*,
GloBE-Vorschriften) vom

Inklusiven Rahmen von OECD
und G20 zu Gewinnverkiurzung
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Groups pay a minimum
level of tax on the income
arising in each
jurisdiction where they
operate;

pour faire en sorte que
certains grands Groupes
d’Entreprises

multinationales (EMN)
paient un niveau minimum
d'impbt sur les bénéfices
générés dans chacune des
juridictions ou ils exercent
des activités;

und Gewinnverlagerung
(,OECD/G20 Inclusive
Framework on Base Erosion and
Profit Shifting“) erarbeitet
wurden, um sicherzustellen,
dass bestimmte grol3e
multinationale

Unternehmensgruppen auf die in
jedem Staat, in dem sie tatig

sind, erzielten Einkiinfte ein
Mindestmalf3 an Steuern
entrichten,
Whereas, the Qualified | Considérant que les Imp6ts | in der Erwagung, dass die
Domestic Minimum Top- | complémentaires minimums | anerkannten nationalen

up Taxes (QDMTTSs) also
contribute to achieving
the same objective;

qualifiés prélevés
localement (ICMQL)
contribuent aussi a atteindre
le méme objectif;

Mindesterganzungssteuern?
(,Qualified Domestic Minimum
Top-up Taxes®, QDMTTs?)
ebenfalls zur Erreichung dieses
Ziels beitragen,

Whereas, the GIoBE
Rules require each
Constituent Entity located
in an Implementing
Jurisdiction to file a
GloBE Information
Return with the tax
administration of such
Implementing Jurisdiction

Considérant que les Regles
GloBE imposent a chaque
Entité constitutive située
dans une Juridiction qui met
en ceuvre les Regles GloBE
de déposer une Déclaration
d’'information GloBE auprés
de 'administration fiscale de
cette Juridiction pour faciliter

in der Erwdgung, dass jede in
einem umsetzenden  Staat
belegene Geschéftseinheit nach
den GloBE-Vorschriften
verpflichtet  ist, bei der
Steuerverwaltung dieses
umsetzenden  Staates eine
GloBE-Erklarung® einzureichen,
um die Durchfuhrung der GloBE-

to support the | 'administration des Régles | Vorschriften zu unterstiitzen,
administration of the | GloBE;

GloBE Rules;

Whereas, the GIoBE | Considérant que la | in der Erwagung, dass jede in
Information Return | Déclaration d’'information | einem  umsetzenden  Staat

consists of two parts,
namely a General
Section that provides
general information about
the MNE Group as a
whole, including its
corporate structure and a

GloBE se compose de deux
parties, a savoir une section
générale qui donne des
informations générales sur
le Groupe d’EMN dans son
ensemble, y compris sa
structure sociale et une vue

belegene Geschéftseinheit nach
den GloBE-Vorschriften
verpflichtet  ist, bei der
Steuerverwaltung dieses
umsetzenden  Staates eine
GloBE-Erklarung* einzureichen,
um die Durchfuhrung der GloBE-

Ful3note fur AUT: 1 Im &sterreichischen Mindestbesteuerungsgesetz als ,anerkannte nationale
Erganzungssteuer (NES)“ bezeichnet.
FuBnote fur DEU: 2 Hinweis des Bundesministeriums der Finanzen: Im deutschen
Mindeststeuergesetz als ,anerkannte nationale Erganzungssteuer” bezeichnet.

FuBnote fur AUT: 8 Im 6sterreichischen Mindestbesteuerungsgesetz als ,Mindeststeuerbericht”

bezeichnet.

FuBnote fur AUT: 4 Im 6sterreichischen Mindestbesteuerungsgesetz als ,Mindeststeuerbericht”

bezeichnet.






high-level summary of
GloBE information, as
well as one or more
Jurisdictional  Sections
reflecting the detailed
application of the GloBE
Rules and the QDMTT,

where applicable, in
respect of each
jurisdiction where the

MNE Group operates;

d’ensemble des
informations qui y figurent,
et une ou plusieurs Sections
ventilées par juridiction qui

refletent I'application
détaillée des Regles GloBE
et de [I'ICMQL, le -cas

échéant, pour chacune des
juridictions ou le Groupe
d’EMN exerce des activités;

Vorschriften zu unterstutzen,
Zusammenfassung der GIloBE-
Informationen enthalt, und einem
oder mehreren staatsbezogenen
Abschnitten zur genauen
Anwendung der GloBE-
Vorschriften und gegebenenfalls
der QDMTT in Bezug auf jeden
Staat, in dem die multinationale
Unternehmensgruppe tatig ist,

Whereas, the
Dissemination Approach
determining the sections
of the GloBE Information
Return to be provided to
each Implementing
Jurisdiction and QDMTT-
only Jurisdiction where
the MNE Group is
operating is multilaterally
agreed and depends on
the MNE Group’s
structure and the rule
order under the GloBE
Rules;

Considérant que I'Approche
de dissémination qui
détermine quelles sections
de la Déclaration
d’'information GIoBE doivent
étre communiquées a
chaque Juridiction qui met
en ceuvre les Régles GloBE
et a chaque Juridiction qui
applique uniguement
FICMQL ou le Groupe
d’EMN exerce des activités
est convenue a [I'échelle
multilatérale et dépend de la
structure du Groupe d’EMN

ainsi que de lordre
d’application des Reégles
GloBE;

in der Erwagung, dass der
Verteilungsansatz, anhand
dessen festgestellt wird, welche
Abschnitte der GloBE-Erklarung
umsetzenden Staaten und Nur-
QDMTT-Staaten, in denen die
multinationale

Unternehmensgruppe tatig ist,

jeweils zu Ubermitteln sind,
mehrseitig vereinbart wird und
von der Struktur der

multinationalen
Unternehmensgruppe und der
Rangfolge der Regelungen im
Rahmen der GloBE-Vorschriften
abhangt,

Whereas, it is expected
that the laws of the
Jurisdictions would be
amended from time to
time to reflect updates to
the GloBE Rules and that
once such changes are
enacted by a Jurisdiction
the definition of GIloBE
Rules for the purposes of
this Agreement would be
deemed to refer to the

Considérant qu'il est attendu
la Iégislation des Juridictions
soit périodiquement
modifiee  afin de tenir
compte des mises a jour des
Régles GIoBE, et qu’une fois
ces modifications
promulguées par une
Juridiction, la définition des
Régles GIloBE aux fins du
présent Accord sera réputée
faire référence a la version

in der Erwégung, dass das Recht
der Staaten voraussichtlich von
Zeit zu Zeit geandert wird, um
Aktualisierungen der GIoBE-
Vorschriften Rechnung zZu
tragen, und dass, sobald diese
Anderungen von einem Staat in

Kraft gesetzt wurden, die
Bestimmung des Begriffs
,GloBE-Vorschriften® im Sinne

dieser Vereinbarung fur diesen
Staat als Bezugnahme auf die

updated version in mise a jour par cette | aktualisierte Fassung gelten
respect of that Juridiction; wird,

Jurisdiction;

Whereas, the GIoBE | Considérant que les Regles | in der Erwagung, dass eine
Rules discharge a | GIoBE dispensent une | Geschaftseinheit nach den
Constituent Entity from | Entité constitutive de | GloBE-Vorschriften von der
the requirement to file a | I'obligation de déposer une | Verpflichtung zur Einreichung
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GloBE Information
Return with the tax
administration of the
Implementing Jurisdiction
where it is located if the
return is filed by the filing
deadline by the Ultimate
Parent Entity or
Designated Filing Entity
located in a jurisdiction

that has a Qualifying
Competent Authority
Agreement with such
Implementing
Jurisdiction;

Déclaration  d'information
GloBE aupres de
'administration fiscale de la
Juridiction qui met en ceuvre
les Reégles GIoBE dans
laquelle elle se situe si la
déclaration est déposée
dans les délais prévus par
'Entité mére ultime ou par
IEntité déclarante désignée
située dans une juridiction
qui a conclu un Accord
qualifié  entre  autorités
compétentes avec cette
Juridiction qui met en ceuvre
les Régles GloBE;

einer GloBE-Erklarung bei der
Steuerverwaltung des
umsetzenden  Staates ihrer
Belegenheit entbunden ist, wenn
die Erklarung innerhalb der
Einreichungsfrist von der
obersten Muttergesellschaft oder
dem beauftragten einreichenden
Rechtstrager® eingereicht wird,
die beziehungsweise der in
einem Staat belegen ist, der mit
dem betreffenden umsetzenden

Staat eine malfigebliche
Vereinbarung zwischen den
zustandigen Behorden

geschlossen hat,

Whereas, pursuant to the
Qualifying Competent
Authority Agreement, the
competent authority of an
Implementing Jurisdiction
or a QDMTT-only
Jurisdiction is expected
to receive the relevant
sections of the GloBE
Information Return on an
automatic basis from the
competent authority of
the jurisdiction where the
Ultimate Parent Entity or
Designated Filing Entity
is located, in accordance
with the Dissemination
Approach;

Considérant que,
conformément a [I'Accord
qualifié  entre  autorités
compétentes, I'Autorité
compétente d'une

Juridiction qui met en ceuvre
les Régles GIoBE ou d'une

Juridiction  qui  applique
uniguement I'ICMQL est
supposée  recevoir les
sections  correspondantes
de la Déclaration
d’information GloBE

automatiquement de la part
de I'Autorité compétente de
la juridiction dans laquelle
Entité meére ultime ou
I'Entité déclarante désignée
se situe, conformément a
I’Approche de
dissémination;

in der Erwagung, dass nach der
malfigeblichen Vereinbarung
zwischen den  zustandigen
Behdrden die zustandige
Behorde eines umsetzenden
Staates oder  Nur-QDMTT-
Staates geman dem
Verteilungsansatz die
einschlagigen Abschnitte der
GloBE-Erklarung  automatisch
von der zustandigen Behdrde
des Staates erhalten soll, in dem
die oberste Muttergesellschaft

oder der beauftragte
einreichende Rechtstrager
belegen ist,

Whereas, Chapter Ill of
the Convention
authorises the exchange
of information for tax
purposes, including the
exchange of information
on an automatic basis,
and allows the competent

Considérant que le chapitre
Il de la Convention autorise
'échange de
renseignements a des fins
fiscales, y compris I'échange
automatique de
renseignements, et autorise
les autorités compétentes

in der Erwagung, dass Kapitel 111
des Ubereinkommens die
Grundlage far den
Informationsaustausch Zu
Steuerzwecken  einschlief3lich
des automatischen
Informationsaustauschs schafft
sowie den zustandigen

FuBnote fur AUT: 5 Im &sterreichischen Mindestbesteuerungsgesetz wird der ,beauftragte inlandische
Rechtstrager” als ,benannte ortliche Einheit” und der ,beauftragte einreichende Rechtstrager” als
.berichtspflichtige benannte Einheit" bezeichnet.
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authorities of the
jurisdictions to agree on
the scope and modalities
of such automatic
exchanges;

des Juridictions a définir le
champ et les modalités de
ces échanges
automatiques;

Behdrden der Staaten gestattet,
den Umfang und die Modalitaten
dieses automatischen
Austauschs zu vereinbaren,

Whereas, Article 6 of the
Convention provides that
two or more Parties can
mutually agree to
exchange information
automatically, albeit that
the actual exchange of
the information will take
place on a bilateral basis
between the competent
authorities;

Considérant que l'article 6
de la Convention prévoit que

deux Parties ou plus
peuvent convenir
mutuellement  d’échanger

automatiquement des
renseignements, et bien que
I'échange des
renseignements proprement
dit s’effectuera sur une base
bilatérale entre Autorités
compétentes;

in der Erwagung, dass Artikel 6
des Ubereinkommens vorsieht,

dass Zwei oder mehr
Vertragsparteien einen
automatischen
Informationsaustausch
einvernehmlich vereinbaren
kdénnen, obgleich der

tatséchliche
Informationsaustausch bilateral
zwischen den  zustandigen
Behdrden erfolgen wird,

Whereas, in order to
facilitate the streamlined
and efficient
implementation of the
GloBE Rules, the
Competent  Authorities
intend to rely on this
Agreement for the
automatic exchange of
information included
within GIoBE Information

Returns with
Implementing
Jurisdictions and
QDMTT-only

Jurisdictions;

Considérant que  pour
faciliter la mise en ceuvre
rationalisée et efficace des
Régles GloBE, les Autorités
compétentes ont l'intention
de s'appuyer sur le présent
Accord aux fins de I'échange
automatique des
renseignements  contenus
dans les Déclarations
d’'information GIoBE avec
les Juridictions qui mettent
en ceuvre les Regles GloBE

et les Juridictions qui
appliquent uniquement
I'ICMQL;

in der Erwdgung, dass die
zustandigen Behorden
beabsichtigen, sich beim

automatischen Austausch von
Informationen  aus  GIoBE-
Erklarungen mit umsetzenden
Staaten und Nur-QDMTT-
Staaten auf diese Vereinbarung
Zu stiitzen, um eine reibungslose
und effiziente Umsetzung der
GloBE-Vorschriften zZu
ermdglichen,

Whereas, this Agreement
is a Qualifying
Competent Authority
Agreement, as defined in
the GloBE Rules;

Considérant que le présent
Accord est un Accord
qualifi¢  entre  autorités
compétentes tel que défini
dans les Regles GloBE;

in der Erwdgung, dass diese
Vereinbarung eine mafigebliche
Vereinbarung zwischen den
zustandigen Behdrden im Sinne
der GloBE-Vorschriften darstellt,

Whereas, the
Jurisdictions that intend
to send information under
this Agreement have or
are expected to have in
place by the time the first
exchange of information
included within a GloBE
Information Return takes
place the Ilegal and

Considérant gue les
Juridictions qui ont
lintention d’échanger des
renseignements en vertu du
présent Accord ont mis en
place, ou sont supposées
avoir mis en place, avant le
premier  échange  des
renseignements  contenus
dans une Déclaration

in der Erwdgung, dass die
Staaten, die nach dieser
Vereinbarung Informationen zu
Ubermitteln beabsichtigen, zum
Zeitpunkt des ersten Austauschs

von Informationen aus einer
GloBE-Erklarung tber  die
rechtlichen und
organisatorischen Strukturen

verfligen oder verfiigen sollen,
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operational framework to
allow for domestic filings
of GIoBE Information
Returns and to permit
international exchanges
of information included
within such GloBE
Information Returns
(including established
processes for ensuring
timely, accurate, secure

and confidential
information exchanges,
effective and reliable

communications, and
capabilities to promptly

d’'information  GIoBE, le
cadre juridique et
opérationnel nécessaire

pour permettre le dépét local
des Déclarations
d'information GIoBE ainsi
que les échanges
internationaux des

renseignements  qui y
figurent (y compris des
processus en place

garantissant un échange de

renseignements en temps
voulu, exact, sir et
confidentiel, des

communications efficaces et

welche die inlandische
Einreichung von GloBE-
Erklarungen ermdglichen und
den internationalen Austausch
von Informationen aus diesen
GloBE-Erklarungen  gestatten
(einschlieBlich bestehender
Verfahren zur Gewahrleistung
eines fristgerechten, fehlerfreien,
sicheren und  vertraulichen
Informationsaustauschs,

wirksamer und zuverlassiger
Ubertragungswege sowie
Ressourcen fur die zlgige
Klarung von Fragen und
Anliegen zum Austausch oder zu

resolve questions and | fiables, et les moyens | Auskunftsersuchen sowie fur die
concerns about | permettant de résoudre | Durchfihrung dieser
exchanges or requests | rapidement les questions et | Vereinbarung),
for exchanges and to | préoccupations relatives aux
administer the provisions | échanges ou aux demandes
of this Agreement); d’échanges et d'appliquer

les dispositions du présent

Accord);
Whereas the | Considérant que les | in der Erwéagung, dass die
Implementing Juridictions qui mettent en | umsetzenden Staaten oder Nur-
Jurisdictions or QDMTT- | ceuvre les Régles GIoBE ou | QDMTT-Staaten, die  nach
only Jurisdictions that | les Juridictions qui | dieser Vereinbarung
intend to receive | appliquent uniquement | Informationen Zu erhalten
information under this | I'ICMQL qui ont I'intention de | beabsichtigen, zum Zeitpunkt

Agreement have or are
expected to have in place
by the time the first
exchange of information
included within a GloBE
Information Return takes
place, appropriate
safeguards to ensure that
the information received

recevoir des
renseignements en vertu du
présent Accord ont mis en
place ou sont supposées
avoir mis en place, avant le
premier  échange  des
renseignements contenus
dans une Déclaration
d’information GIoBE, les

des ersten Austauschs von
Informationen aus einer GloBE-
Erklarung tber geeignete
Schutzvorkehrungen zur
Sicherstellung der vertraulichen
Behandlung der nach dieser
Vereinbarung erhaltenen
Informationen und deren
ausschlieB3licher Verwendung fir

pursuant to this | garanties adéquates pour | die im Ubereinkommen
Agreement remains | faire en sorte que les | genannten Zwecke verfligen
confidential and is used | renseignements recus | oder verfiigen sollen,
solely for the purposes | conformément au présent
set out in the Convention; | Accord restent confidentiels

et soient utilisés uniquement

aux fins prévues par la

Convention;
Whereas, the Competent | Considérant que les | in der Erwéagung, dass die
Authorities of the | Autorités compétentes des | zustandigen  Behorden  der
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Jurisdictions intend to
conclude this Agreement,
without  prejudice to
national legislative
procedures (if any), and
subject to the
confidentiality, data
safeguards and other
protections provided for

Juridictions ont l'intention de
conclure le présent Accord,
sans préjudice des
procédures législatives
internes (éventuelles), et
sous réserve de la
confidentialité, de la
protection des données et
des autres garanties

Staaten beabsichtigen, diese
Vereinbarung zu schlieen, und
zwar unbeschadet (etwaiger)
innerstaatlicher
Gesetzgebungsverfahren sowie
vorbehaltlich der im
Ubereinkommen vorgesehenen
Vertraulichkeitsvorschriften,

Datenschutzvorkehrungen und

in the Convention, | prévues par la Convention, y | sonstigen Schutzvorkehrungen
including the provisions | compris les dispositions qui | einschlieflich der
limiting the use of the | limitent ['utilisation des | Bestimmungen, welche die
information  exchanged | renseignements échangés | Verwendung der danach
thereunder; en vertu de celui-ci; ausgetauschten Informationen
einschranken,
Whereas, recognising the | Considérant qu’'au regard | in der Erwagung, dass die
benefits of a centralised | des avantages d'une | zustandigen  Behorden  der
filing approach  with | approche consistant & | Staaten in Anerkennung der
subsequent exchange of | centraliser les dépdts, puis a | Vorteile eines Verfahrens der
information included | échanger les | zentralen Einreichung mit
within a GloBE | renseignements  contenus | anschlieRendem Austausch von
Information Return | dans une Déclaration | Informationen aus einer GIloBE-
between Competent | d’information GIloBE entre | Erklarung zwischen den
Authorities, which can | Autorités compétentes, qui | zustandigen Behodrden, das eine
promote streamlined | peut promouvoir des régles | vereinfachte
compliance and can | de conformité fiscale | Vorschrifteneinhaltung  fordern
reduce burdens on MNE | simplifiées et alléger les | und den Aufwand far
Groups and tax | contraintes pour les | multinationale
administrations, the | Groupes d'EMN comme | Unternehmensgruppen und
Competent Authorities of | pour les administrations | Steuerverwaltungen verringern
the Jurisdictions will work | fiscales, les Autorités | kann, darauf hinwirken werden,
towards putting in place | compétentes des | nach Mdglichkeit zwischen den

exchange relationships
between signatories of
this Agreement,
wherever feasible;

Juridictions s’emploieront a
mettre en place des
relations d’échange entre
signataires du  présent
Accord, dans la mesure du
possible;

Unterzeichnern dieser
Vereinbarung
Austauschbeziehungen

einzurichten,

Whereas this Agreement
further facilitates the
exchange of information
included within a GloBE
Information Return
pursuant to the
Dissemination Approach
with QDMTT-only
Jurisdictions;

Considérant que le présent

Accord facilite en outre
'échange des
renseignements  contenus
dans une Déclaration
d’information GloBE

conformément a I'’Approche
de diffusion avec des
Juridictions qui appliquent
uniquement I'"CMQL;

in der Erwagung, dass diese
Vereinbarung den Austausch

von Informationen aus einer
GloBE-Erklarung mit Nur-
QDMTT-Staaten nach dem
Verteilungsansatz weiter

erleichtert,
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Now, therefore, the
Competent  Authorities
have agreed as follows:

Les Autorités compétentes
sont convenues des
dispositions suivantes:

sind die zusténdigen Behdrden
wie folgt Ubereingekommen:

SECTION 1

Definitions

SECTION 1

Définitions

§1

Begriffsbestimmungen

1. For the purposes of
this Agreement, the
following terms have
the following
meanings:

1. Aux fins du présent
Accord, les expressions et
termes suivants ont le sens
défini ci-aprés:

Sinne dieser
haben die
Ausdriicke

1. Im
Vereinbarung
nachstehenden
folgende Bedeutung:

a. the term
“Jurisdiction” means a
country or a territory in
respect of which the
Convention is in force or
in effect under the original
or amended Convention,
respectively, either
through signature and
ratification in accordance
with Article 28, or through
territorial extension in
accordance with Article
29, and which is a
signatory to this
Agreement;

a) le terme « Juridiction
» désigne un pays ou un
territoire  pour lequel la
Convention est en vigueur
ou a pris effet au titre de la
Convention originale ou
modifiée, respectivement,
par signature et ratification
conformément a l'article 28,
ou par extension territoriale
conformément a I'article 29,
et qui est signataire du
présent Accord,;

a. Der Ausdruck ,Staat”
bedeutet ein Land oder ein
Hoheitsgebiet, fur welches das
Ubereinkommen nach dem
urspringlichen beziehungsweise

dem geanderten
Ubereinkommen in Kraft oder
wirksam ist, entweder durch

Unterzeichnung und Ratifikation
nach Artikel 28 oder durch
raumliche Erstreckung nach
Artikel 29, und das ein
Unterzeichner dieser
Vereinbarung ist;

b. the
“Competent
means,

term
Authority”
for each
respective  Jurisdiction,
the persons and
authorities listed in Annex
B of the Convention;

b) I'expression «
Autorité  compétente  »
désigne, pour  chaque
Juridiction respective, les
personnes et  autorités
énumérées a I'Annexe B de
la Convention;

b. der Ausdruck ,zustandige
Behorde" bedeutet flr den
jeweiligen Staat die in Anlage B
des Ubereinkommens
aufgeflihrten  Personen und
Behorden;

term
Authority”
for each
respective  Jurisdiction,
the persons and
authorities listed in Annex
B of the Convention;
entity is located, such
return  reflecting the
format and content of the
standardised GloBE
Information Return as
approved by the
OECD/G20 Inclusive

C. the
“Competent
means,

c) I'expression «
Déclaration d’'information
GIoBE » désigne la
déclaration d’'information
déposée par une Entité
mere ultime, une Entité
déclarante désignée, une
Entité locale désignée ou
une Entité  constitutive
conformément a la
législation  interne, aux
regles et/ou procédures de
la juridiction dans laquelle
cette entité se situe, et dont

C. der Ausdruck ,GloBE-
Erklarung* bedeutet die
Erklarung, die von einer obersten
Muttergesellschaft, einem
beauftragten einreichenden
Rechtstrager, einem
beauftragten inlandischen
Rechtstrager oder einer
Geschaftseinheit nach dem
innerstaatlichen Recht, den
innerstaatlichen Vorschriften
und/oder den innerstaatlichen
Verfahren des Staates
eingereicht wird, in dem der
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Framework on BEPS;

le format et le contenu
reflettent ceux de Ila
Déclaration d’information
GloBE standardisée telle

betreffende Rechtstrager
belegen ist, und die formal und
inhaltlich der vom Inklusiven
Rahmen von OECD und G20 zu

gu’'approuvée par le Cadre | BEPS genehmigten
inclusif OCDE/G20 sur le | standardisierten GloBE-
BEPS; Erklarung entspricht;
d. the term “General | d) I'expression « | d. der Ausdruck
Section” means the | Section générale » désigne | ,allgemeiner Abschnitt bedeutet
section of the GIoBE | la section de la Déclaration | den Abschnitt der GloBE-
Information Return that | d’information GIloBE qui | Erklarung, der allgemeine
contains general | contient des informations | Informationen zur
information on the MNE | générales sur le Groupe | multinationalen
Group as a whole, | ’EMN dans son ensemble, | Unternehmensgruppe als
including its corporate |y compris sa structure | Ganzes einschlie3lich  ihrer
structure and a high-level | sociale et une  vue | Unternehmensstruktur und einer
summary of  GloBE | d'ensemble des | kurzen Zusammenfassung der

information, such section
being consistent with
Section 1 of the GloBE
Information Return as
approved by the
OECD/G20 Inclusive
Framework on BEPS;

informations GIoBE, cette
section étant conforme a la
section 1 de la Déclaration
d'information GIoBE telle
gu’'approuvée par le Cadre
inclusif OCDE/G20 sur le
BEPS;

GloBE-Informationen enthalt und
der mit Abschnitt 1 der vom
Inklusiven Rahmen von OECD
und G20 zu BEPS genehmigten
GloBE-Erklarung tbereinstimmt;

e. the term
“Jurisdictional Sections”
means the sections of the

GloBE Information
Return that contain
information on the

detailed application of the
GloBE Rules and the
QDMTT in respect of
each jurisdiction where
the MNE Group is
operating, such sections
being consistent with
Sections 2 and 3 of the
GloBE Information
Return as approved by
the OECD/G20 Inclusive
Framework on BEPS;

e) L'expression «
Sections  ventilées  par
juridiction » désigne les

sections de la Déclaration
d'information GIoBE qui
contiennent des
informations sur I'application
détaillée des Regles GloBE
et de 'lCMQL pour chacune
des juridictions dans
lesquelles le Groupe d’'EMN
exerce des activités, ces
sections étant conformes
aux sections 2 et 3 de la
Déclaration d’'information
GloBE telle qu’approuvée
par le Cadre inclusif
OCDE/G20 sur le BEPS;

e. der Ausdruck
.Staatsbezogene Abschnitte”
bedeutet die Abschnitte der

GloBE-Erklarung, die in Bezug
auf jeden Staat, in dem die
multinationale
Unternehmensgruppe tatig ist,
Informationen  zur  genauen
Anwendung der GloBE-
Vorschriften und der QDMTT
enthalten und die mit den
Abschnitten 2 und 3 der vom
Inklusiven Rahmen von OECD
und G20 zu BEPS genehmigten
GloBE-Erklarung
Ubereinstimmen;

f. the term
“Dissemination
Approach” means the

approach approved by
the OECD/G20 Inclusive
Framework on BEPS to

f) L'expression «
Approche de dissémination
» désigne I'approche
approuvée par le Cadre
inclusif OCDE/G20 sur le
BEPS afin de déterminer

f. der Ausdruck
.verteilungsansatz* bedeutet
den vom Inklusiven Rahmen von
OECD und G20 zu BEPS
genehmigten Ansatz, anhand
dessen festgestellt wird, unter






-10 -

determine in which
circumstances and to
which extent a General
Section or one or more
Jurisdictional Sections of
the GIoBE Information
Return are relevant for
the administration of
domestic taxes of the
jurisdiction and pursuant
to which:

dans quelles circonstances
et dans quelle mesure une
Section générale ou une ou
plusieurs Sections ventilées
par juridiction de la
Déclaration d’'information
GloBE sont pertinentes pour
'administration des impots
de droit interne de la
juridiction  d’'une  Autorité
compétente et en vertu de
laquelle:

welchen Umstédnden und in
welchem Umfang ein
allgemeiner Abschnitt oder ein
oder mehrere staatsbezogene
Abschnitte der GloBE-Erklarung
fur  die  Anwendung der
inlandischen Steuern des
Staates einschlagig sind, und
dem zufolge

i. the General
Section is to be provided
to Implementing
Jurisdictions where the
Ultimate Parent Entity or
Constituent Entities of the
MNE Group are located;

i) la section générale
est communiquée  aux
Juridictions qui mettent en
ceuvre, dans lesquelles
lEntité mere ultime ou les
Entités  constitutives  du
Groupe d’EMN se

situent;

i. der allgemeine Abschnitt
den umsetzenden Staaten zu
Ubermitteln ist, in denen die
oberste Muttergesellschaft oder
Geschaftseinheiten der
multinationalen
Unternehmensgruppe
sind,

belegen

ii. the General
Section, with the
exception of the high-
level summary of GloBE
information in Section 1.4
of the GloBE Information
Return, is to be provided
to QDMTT-only
Jurisdictions a) where
Constituent Entities of the
MNE Group are located;
b) where a Joint Venture
or a member of a JV
Group of the MNE Group
is located if the QDMTT is
imposed in respect of
Joint Ventures in the
jurisdiction; or c¢) in
situations  where the
QDMTT is imposed in the
jurisdiction in respect of a
Stateless Constituent
Entity or a Stateless Joint

ii) la section générale, &
'exception de la vue
d’ensemble des
informations GIloBE figurant
dans la section 1.4 de la
Déclaration  d'information
GloBE, est communiquée
aux Juridictions qui
appliquent uniquement
'ICMQL a) dans lesquelles
des Entités constitutives du
Groupe d’EMN sont situées
; b) dans lesquelles une
Coentreprise ou un membre
d'un Groupe d'une
coentreprise  du  Groupe
d’EMN est situé si 'lCMQL
est appliqué aux a I'égard
des Coentreprises dans la
juridiction ; ou c) dans les
situations dans lesquelles
'ICMQL est appliqué a une
Entité constitutive apatride

il. der allgemeine Abschnitt
ohne die kurze
Zusammenfassung der GIloBE-
Informationen in Abschnitt 1.4
der GloBE-Erklarung den Nur-
QDMTT-Staaten zu Ubermitteln

ist, a) in denen
Geschaftseinheiten der
multinationalen

Unternehmensgruppe belegen
sind, b)in denen ein Joint

Venture oder ein Mitglied einer

Joint-Venture-Gruppe der
multinationalen
Unternehmensgruppe belegen

ist, sofern die QDMTT in dem
Staat in Bezug auf Joint
Ventures erhoben wird, oder
c¢) in Fallen, in denen die QDMTT
in dem Staat in Bezug auf eine
staatenlose Geschaftseinheit
oder ein staatenloses Joint
Venture der multinationalen

Venture of the MNE |ou a une Coentreprise | Unternehmensgruppe erhoben
Group; apatride du Groupe d’EMN | wird,

située dans la juridiction; et
iii. one or more | iii) iii) une ou | iii. ein oder mehrere

Jurisdictional Section(s)

plusieurs Sections ventilées

staatsbezogene Abschnitte den
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are to be provided to the
jurisdiction(s) that have
taxing rights under the
GloBE Rules or the
QDMTT in respect of the
jurisdiction(s) to which
such Jurisdictional
Section(s) relate.
Notwithstanding the
foregoing, a) UTPR
Jurisdictions with a UTPR
Percentage of zero are
only to be provided with
the portion of the GloBE
Information Return that
contains information on
the attribution of Top-up
Tax under the UTPR in

respect of that
jurisdiction, such
information being
consistent with an

excerpt of Section 3.4.3
of the GloBE Information
Return; and b) the
Implementing Jurisdiction
in which the Ultimate
Parent Entity is located is
provided with all
Jurisdictional Sections;

par juridiction doivent étre
communiquées a la
juridiction ou aux juridictions
qui détiennent des droits
d'imposition en vertu des
Régles GIoBE ou de
'ICMQL au titre de la
juridiction ou des juridictions
auxquelles ces sections se
rapportent. Nonobstant ce
qui  précede, a) les
Juridictions appliquant la
RPII dont le Ratio pour la
RPIl est égal a zéro
recoivent uniquement la
partie de la Déclaration
d'information GIoBE qui
contient des informations
sur lattribution de I'Imp6t
complémentaire pour la RPII
se rapportant a cette
juridiction, ces informations
étant conformes a un extrait
de la section 3.4.3 de la
Déclaration  d'information
GloBE; et b) la Juridiction
qui met en ceuvre les Régles
GloBE dans laquelle I'Entité
meére ultime se situe regoit
toutes les Sections ventilées
par juridiction;

Staaten zu Ubermitteln sind, die
nach den GloBE-Vorschriften
oder im Rahmen der QDMTT
Besteuerungsrechte in Bezug
auf die Staaten haben, auf die
sich die betreffenden
staatsbezogenen Abschnitte
beziehen. Ungeachtet dessen a)
ist UTPR , -Staaten mit einem
UTPR-Prozentsatz von null nur
der Teil der GloBE-Erklarung zu

Ubermitteln, der Informationen
zur Zurechnung der
Ergadnzungssteuer nach der

UTPR zu diesem Staat enthélt,
die mit einem Auszug aus
Abschnitt 3.4.3 der GIoBE-
Erklarung Ubereinstimmen, und
b) werden dem umsetzenden
Staat, in dem die oberste
Muttergesellschaft belegen ist,
alle staatsbezogenen Abschnitte
Ubermittelt;

0. the term
“Implementing

Jurisdiction” means a
jurisdiction  that has
implemented either the

IIR, the UTPR or both;

s)] I'expression «
Juridiction qui met en ceuvre
les Régles GIoBE » désigne
une juridiction qui applique
la RDIR, la RPII ou les deux;

g. der Ausdruck
,umsetzender Staat® bedeutet
einen Staat, der entweder die
IIR%7, die UTPR oder beide
umgesetzt hat;

h. the term “GloBE
Rules” means the GloBE
Model Rules, the
Commentary to the
GloBE Model Rules, and
any Agreed
Administrative Guidance

h) I'expression «
Reégles GIoBE » désigne le
Modéle de Reégles GIloBE,
les Commentaires du
Modéle de Régles GloBE et
toute Instruction
administrative agréée

h. der Ausdruck
Vorschriften“ bedeutet die
GloBE-Mustervorschriften, den
Kommentar zu den GIloBE-
Mustervorschriften und  die
vereinbarten

Verwaltungsleitlinien,

.GIoBE-

die der

FuBnote fur AUT: & Im 6sterreichischen Mindestbesteuerungsgesetz wird die ,[IR als ,PES*

bezeichnet.

Funote fir DEU: 7 Hinweis des Bundesministeriums der Finanzen: Die Abkiirzung ,IIR“ steht fir
»Income Inclusion Rule“, im deutschen Mindeststeuergesetz als ,Primarerganzungssteuerregelung”

bezeichnet.
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as developed by the
OECD/G20 Inclusive
Framework on BEPS,
(including the GIoBE
Information Return, the
Dissemination Approach
and any other guidance,
conditions, or
requirements agreed as
part of the GIoBE
Implementation
Framework);

élaborée par le Cadre
inclusif OCDE/G20 sur le
BEPS (y compris la
Déclaration d’information
GloBE, 'Approche  de
dissémination et toutes
autres instructions,
conditions ou exigences
convenues au titre du Cadre
de mise en ceuvre des
regles GloBE);

Inklusive Rahmen von OECD
und G20 zu BEPS erarbeitet hat
(einschlieBlich  der  GloBE-
Erklarung, des
Verteilungsansatzes und
weiterer als Teil des GIoBE-
Umsetzungsrahmens
vereinbarter
Bedingungen
Anforderungen);

Leitlinien,
und

i. the term “Co-
ordinating Body” means
the co-ordinating body of
the Convention that,
pursuant to paragraph 3
of Article 24 of the
convention, is composed
of representatives of the
competent authorities of
the Parties to the
Convention;

i) I'expression

« Organe de coordination »
désigne 'organe de
coordination de la
Convention [
conformément
paragraphe 3 de l'article 24
de la Convention, est
composé de représentants
des Autorités compétentes
des Parties a la Convention;

i. der Ausdruck
~Koordinierungsgremium®*
bedeutet das
Koordinierungsgremium des
Ubereinkommens, das sich nach
Artikel 24 Absatz 3 des
Ubereinkommens aus Vertretern
der zustdndigen Behérden der
Vertragsparteien des
Ubereinkommens
Zusammensetzt;

J- the
ordinating Body
Secretariat” means the
OECD Secretariat that
provides support to the
Co-ordinating Body;

term “Co-

)] I'expression «
Secrétariat de I'Organe de
coordination » désigne le
Secrétariat de 'OCDE qui
fournit un soutien a I'Organe
de coordination;

J- der Ausdruck ,Sekretariat
des Koordinierungsgremiums*
bedeutet das OECD-Sekretariat,
welches das
Koordinierungsgremium
unterstutzt;

k. the term
“Agreement in effect”
means, in respect of any
two Competent
Authorities, that both
Competent  Authorities
have signed this
Agreement and the first
Competent Authority has
provided notification to
the Co-ordinating Body

Secretariat under
subparagraph 1(a) of
Section 8, including
listing the other
Competent  Authority’s
Jurisdiction, and the
other Competent

Authority has provided

K) I'expression «
Accord en vigueur » signifie,
s’agissant de deux Autorités
compétentes, que ces deux
Autorités compétentes ont
signé le présent Accord et
gue la premiére d’entre elles
a adressé une notification au
Secrétariat de I'Organe de
coordination en vertu de
lalinéa a) du paragraphe 1
de la section 8, dans
laquelle est inscrite la
Juridiction de l'autre Autorité
compétente, et que l'autre
Autorité  compétente a
adressé une natification au
Secrétariat de I'Organe de
coordination en vertu de

k. der Ausdruck ,wirksame
Vereinbarung“  bedeutet in
Bezug auf zwei zustandige
Behorden, dass beide
zustandigen Behorden diese
Vereinbarung unterzeichnet
haben und die erste zustandige
Behdrde dem Sekretariat des
Koordinierungsgremiums  eine
Notifikation nach § 8 Absatz 1
Buchstabe a Ubermittelt hat, in
der unter anderem der Staat der
anderen zustandigen Behorde
aufgefuhrt ist, und die andere

zustandige Behdorde dem
Sekretariat des
Koordinierungsgremiums  eine

Notifikation nach § 8 Absatz 1
Buchstabe b Ubermittelt hat, in
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notification to the Co-

l'alinéa b) du paragraphe 1

der unter anderem der Staat der

ordinating Body | de la section 8, dans |ersten zustdndigen Behdrde
Secretariat under | laquelle est inscrite la | aufgefuhrt ist;

subparagraph 1(b) of | Juridiction de la premiére

Section 8, including | Autorité compétente; et

listing the first Competent

Authority’s  Jurisdiction;

and

l. The term | 1) I'expression « | I der  Ausdruck  ,Nur-
“QDMTT-only Juridiction  qui  applique | QDMTT-Staat“ bedeutet einen
Jurisdiction” means a | uniquement [I'ICMQL » | Staat, der lediglich eine
jurisdiction that has only | désigne une juridiction qui | anerkannte nationale

implemented a Qualified

met en ceuvre uniquement

Mindestergdnzungssteuer

Domestic Minimum Top- | un Impdt complémentaire | (QDMTT) umgesetzt hat.
up Tax (QDMTT). minimum qualifié préleve

localement (ICMQL).
2. Any  capitalised | 2. Tout  terme en | 2. Jeder [im englischen und
term  not  otherwise | majuscule qui n'est pas |im franzésischen  Wortlaut]
defined in this Agreement | défini  dans le présent | groRgeschriebene und in dieser

will have the meaning it
has at that time under the
law of the Jurisdiction
applying this Agreement,
such meaning being
consistent  with  the
meaning set forth in the
GloBE Rules. Any term
not otherwise defined in
this Agreement or in the
GloBE Rules will, unless
the context otherwise
requires or the
Competent  Authorities
agree to a common
meaning (as permitted by
domestic law), have the
meaning that it has at that
time under the law of the
Jurisdiction applying this
Agreement, any meaning
under the applicable tax
laws of that Jurisdiction
prevailing over a
meaning given to the
term under other laws of
that Jurisdiction.

Accord a le sens que lui
attribue au moment
considéré la |égislation de la
Juridiction qui applique le
présent  Accord, cette
définition étant conforme a
celle figurant dans les
Régles GIloBE. Tout terme
qui n'est pas défini dans le
présent Accord ou dans les
Regles GIoBE a, sauf si le
contexte exige une
interprétation différente ou si
les Autorités compétentes
s’entendent sur une
signification commune
(comme le prévoit le droit
interne), le sens que lui
attribue au moment
considéré la législation de la
Juridiction qui applique le
présent Accord, toute
définition figurant dans la
Iégislation fiscale applicable

de cette Juridiction
I'emportant sur une
définition contenue dans

une autre législation de la
méme Juridiction.

Vereinbarung nicht definierte
Ausdruck wird die Bedeutung
haben, die ihm zum jeweiligen
Zeitpunkt nach dem Recht des
die Vereinbarung anwendenden
Staates zukommt, wobei diese
Bedeutung mit der in den GloBE-
Vorschriften festgelegten
Bedeutung Ubereinstimmt. Jeder
in dieser Vereinbarung oder in
den GloBE-Vorschriften nicht
definierte Ausdruck wird, sofern
der Zusammenhang nichts
anderes erfordert und die
zustandigen Behorden sich nicht
(im Rahmen ihres
innerstaatlichen Rechts) auf eine
gemeinsame Bedeutung
einigen, die Bedeutung haben,
die ihm zum jeweiligen Zeitpunkt
nach dem Recht des diese
Vereinbarung anwendenden
Staates zukommt, wobei die
Bedeutung nach dem in diesem
Staat geltenden Steuerrecht
Vorrang hat vor einer
Bedeutung, die dem Ausdruck
nach dem sonstigen Recht
dieses Staates zukommt..
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SECTION 2

Exchange of
Information Included
Within GloBE
Information Returns

SECTION 2

Echange de
renseignements contenus
dans les Déclarations
d'information GloBE

§2

Austausch von Informationen
aus GloBE-Erklarungen

Pursuant to the
provisions of Article 6 of
the  Convention and
based on the
designations  of the

Ultimate Parent Entity or
Designated Filing Entity,
each Competent
Authority will exchange
on an automatic basis
with all other Competent
Authorities of
Jurisdictions with which it
has an active exchange
relationship pursuant to
paragraph 2 of Section 8
the information included
within the GloBE
Information Return of the
MNE Group received
from a Ultimate Parent
Entity or Designated
Filing Entity located in its
Jurisdiction that is
relevant for such
Jurisdictions pursuant to
the Dissemination
Approach.

Conformément aux
dispositions de l'article 6 de
la Convention et sur la base
de la désignation des Entités
meéres ultimes ou des
Entités déclarantes
désignées, chaque Autorité
compétente échange
automatiquement, avec
toutes les autres Autorités
compétentes des
Juridictions avec lesquelles
elle a une relation d’échange
active en vertu du
paragraphe 2 de la section
8, les  renseignements
contenus dans la
Déclaration d’'information
GloBE du Groupe d’EMN
recus dune Entité mere
ultime ou dune Entité
déclarante désignée située
dans sa Juridiction et qui
sont pertinents pour ces
Juridictions conformément a
I’Approche de
dissémination.

Geman Artikel 6 des
Ubereinkommens und auf der
Grundlage der Angaben der
obersten Muttergesellschaft oder
des beauftragten einreichenden
Rechtstragers wird jede
zustandige Behérde mit allen
anderen zusténdigen Behdrden
von Staaten, mit denen sie in
einer aktiven
Austauschbeziehung nach § 8
Absatz 2 steht, die von einer in
ihrem Staat belegenen obersten
Muttergesellschaft oder einem in

ihrem Staat belegenen
beauftragten einreichenden
Rechtstrager erhaltenen

Informationen aus der GIloBE-
Erklarung der multinationalen
Unternehmensgruppe
automatisch austauschen, die
fur diesen Staat gemall dem
Verteilungsansatz  einschlagig
sind.

SECTION 3

Time and Manner of
Exchange of

SECTION 3

Calendrier et modalités
des échanges de

§3

Zeitplan und Form des
Informationsaustauschs

Information renseignements
1. With respect to | 1. S'agissant de la| 1. Im Hinblick auf § 2 sind
Section 2, information | section 2, les | Informationen aus einer GloBE-
included within a GIoBE | renseignements contenus | Erklarung spatestens  drei
Information Return is to | dans une Déclaration | Monate nach  Ablauf der
be exchanged no later | d'information GIoBE sont | Einreichungsfrist des

than three months after
the filing deadline in the
sending Jurisdiction for
the Reporting Fiscal Year

échangés au plus tard trois
mois aprés le délai de dépot
dans la Juridiction émettrice
pour [I'Année fiscale de

Ubermittelnden Staates flur das
Berichtswirtschaftsjahr®
auszutauschen, auf das sie sich

Ful3note fur AUT: 8 Im &sterreichischen Mindestbesteuerungsgesetz als ,Geschaftsjahr* bezeichnet.
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to which the information | déclaration a laquelle ces | beziehen.
relates. renseignements se
rapportent.
2. Notwithstanding 2. Nonobstant le 2. Ungeachtet des
paragraph 1, information | paragraphe 1, les | Absatzes 1 sind Informationen

included within a GloBE
Information Return is to

be exchanged, with
respect to the first
Reporting Fiscal Year
indicated by the

Competent Authority in
the notification pursuant
to subparagraph 1a) of
Section 8, no later than
six months after the filing
deadline in the sending
Jurisdiction ~ for  that
Reporting Fiscal Year.

renseignements contenus
dans une Déclaration
d’'information GIoBE sont
échangés, s'agissant de la
premiére Année fiscale de
déclaration indiquée par
I'Autorité compétente dans
la notification conformément
al'alinéa a) du paragraphe 1
de la section 8, au plus tard
six mois aprés le délai de
dépbt dans la Juridiction
émettrice pour cette Année
fiscale de déclaration.

aus einer GIloBE-Erklarung in
Bezug auf das von der
zustandigen Behdrde in der
Notifikation nach § 8 Absatz 1
Buchstabe a angegebene erste
Berichtswirtschaftsjahr
spatestens sechs Monate nach
Ablauf der Einreichungsfrist des
Ubermitteinden  Staates  fur
dieses  Berichtswirtschaftsjahr
auszutauschen.

3. Notwithstanding
paragraph 1, Competent
Authorities will exchange

information included
within a GloBE
Information Return

received after the filing

3. Nonobstant le
paragraphe 1, les Autorités
compétentes échangent les
renseignements  contenus
dans une  Déclaration
d’'information GIloBE regus
apres le délai de dép6t dans

3. Ungeachtet des
Absatzes 1 werden die
zustandigen Behorden

Informationen aus einer GloBE-
Erklarung, die sie nach Ablauf
der Einreichungsfrist des
Ubermittelnden Staates erhalten

deadline in the sending | la Juridiction émettrice dans | haben, innerhalb von drei
Jurisdiction within three | les trois mois qui suivent la | Monaten nach deren Erhalt
months following the date | date a laquelle ils ont été | austauschen.

on which it is received. regus.

4, The Competent | 4. Les Autorités 4. Die zustandigen
Authorities will | compétentes échangent | Behdrden werden die
automatically exchange | automatiquement les | Informationen  aus  GloBE-
the information included | renseignements contenus | Erklarungen Uber ein
within GIoBE Information | dans  les Déclarations | gemeinsames XML-Schema

Returns through a | d'information GIoBE selon | automatisch austauschen.
common schema in|un schéma commun en

Extensible Markup | langage de balisage

Language. extensible.

5. The Competent | 5. Les Autorités 5. Die zustandigen
Authorities will transmit | compétentes transmettent | Behorden werden die
the information through | les renseignements par | Informationen unter Einhaltung
the OECD Common | I'intermédiaire du Systéme | der entsprechenden
Transmission System | commun de transmission de | Verschliisselungs- und

and in compliance with

the related encryption
and file preparation
standards.

'OCDE, et conformément
aux normes de cryptage et
de préparation des fichiers
correspondants.

Dateiaufbereitungsstandards
Uber das Gemeinsame
Ubermittlungssystem der OECD
austauschen.
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SECTION 4

Collaboration on
Corrections,
Compliance and

SECTION 4

Collaboration concernant
les corrections, la
conformité et I'application

§4

Zusammenarbeit in Bezug auf
Berichtigungen, Einhaltung
und Durchsetzung

Enforcement
1. A Competent | 1. Une Autorité 1. Eine zustandige Behorde
Authority may notify | compétente peut notifier a | kann eine andere zustandige
another Competent | une autre Autorité | Behorde unterrichten, wenn die

Authority when the first-
mentioned  Competent
Authority has reason to
believe, with respect to
an Ultimate Parent Entity
or Designated Filing
Entity that is located in
the Jurisdiction of the

other Competent
Authority, that
information included
withina GloBE
Information Return
requires corrections. In
case the notified
Competent Authority

agrees that information
included within a GloBE
Information Return
requires corrections, it
will, without undue delay,

take appropriate
measures to obtain such
corrected information
from the concerned

Ultimate Parent Entity or
Designated Filing Entity
and will exchange the
corrected information,
without undue delay, with
all Competent Authorities
for which such
information is subject to
exchange pursuant to
Section 2.

compétente lorsqu’elle ades
raisons de penser,
s’agissant d’'une Entité mére
ultime ou dune Entité
déclarante désignée qui est
située dans la Juridiction de
'autre Autorité compétente,

que les renseignements
contenus dans une
Déclaration  d'information

GloBE doivent étre corrigés.
Si l'Autorité  compétente
notifiée reconnait que les
renseignements  contenus
dans une Déclaration
d’'information GloBE doivent
étre corrigés, elle prend,
dans les meilleurs délais, les
mesures nécessaires pour
se procurer ces
renseignements corrigés
aupres de [I'Entité mere
ultime ou de [I'Entité
déclarante désignée
concernée, et procéde a
'échange de ces
renseignements  corriges,
dans les meilleurs délais,

avec 'ensemble des
Autorités compétentes pour
lesquelles ces
renseignements
sontéchangés

conformément a la section.

erstgenannte zustandige
Behorde Grund zu der Annahme
hat, dass die Berichtigung von
Informationen aus einer GIloBE-
Erklarung in Bezug auf eine im
Staat der anderen zustandigen
Behorde  belegene  oberste
Muttergesellschaft oder einen im
Staat der anderen zustandigen

Behdrde belegenen
beauftragten einreichenden
Rechtstrager erforderlich ist.
Wenn die unterrichtete

zustandige Behorde zustimmt,

dass Informationen aus einer
GloBE-Erklarung berichtigt
werden miuissen, wird sie
unverziglich geeignete

MalRnahmen ergreifen, um diese
berichtigten Informationen von
der  betreffenden  obersten
Muttergesellschaft oder dem
beauftragten einreichenden
Rechtstrager zu beschaffen, und
wird die berichtigten
Informationen unverziglich mit
allen zustéandigen Behdrden
austauschen, bei denen diese
Informationen dem Austausch
nach § 2 unterliegen.

2. A Competent
Authority may  notify
another Competent

Authority when the first-
mentioned  Competent

2. Une Autorité
compétente peut notifier une
autre Autorité compétente
lorsqu’elle regoit une
notification d'une ou de

2. Eine zustandige Behdrde
kann eine andere zustandige
Behorde unterrichten, wenn die
erstgenannte zustéandige
Behdorde von einer oder
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Authority  received a
notification from one or
more Constituent Entities
located in its Jurisdiction
that the GloBE
Information Return for
such Constituent Entities
is filed by the Ultimate
Parent Entity or
Designated Filing Entity
located in the Jurisdiction
of the other Competent

Authority, but the
information included
within the GloBE
Information Return
relevant to the

Jurisdiction of the first-
mentioned  Competent
Authority pursuant to the
Dissemination Approach
was not exchanged by
the deadline specified in
paragraph 1 or 2 of
Section 3. The other
Competent Authority will
promptly determine the

reason for not
exchanging such
information and  will

inform the first-mentioned
Competent Authority of
such reason within one
month of the receipt of
the notification, including
the expected exchange
date for the information
included within the GloBE

plusieurs Entités
constitutives situées dans sa
Juridiction, indiquant que la
Déclaration d’'information
GloBE pour ces Entités
constitutives est déposée
par 'Entité mére ultime ou
IEntité déclarante désignée
située dans la Juridiction de
lautre Autorité compétente,
mais que les
renseignements contenus
dans la Déclaration
intéressant la Juridiction de
la premiéere Autorité
compétente, conformément
a I’Approche de
dissémination, n'ont pas été
échangés dans les délais
spécifiés au paragraphe 1
ou 2 de la section 3. L’autre

Autorité compétente
détermine rapidement la
raison pour laquelle ces

renseignements n’'ont pas
été échangés et en informe
la premiére Autorité
compétente dans un délai
d’'un mois a compter de la
réception de la notification,
en indiquant, le cas échéant,
la date prévue pour
I'échange des
renseignements  contenus
dans la Déclaration

d’information GloBE.

mehreren in  ihrem  Staat
belegenen Geschéaftseinheiten
eine Unterrichtung erhalten hat,
dass die GIloBE-Erklarung fur
diese Geschéftseinheiten von
der im Staat der anderen
zustandigen Behorde belegenen
obersten Muttergesellschaft oder
dem im Staat der anderen
zustandigen Behorde belegenen
beauftragten einreichenden
Rechtstrager eingereicht wird,
dass jedoch die flr den Staat der
erstgenannten zustandigen
Behorde nach dem
Verteilungsansatz einschléagigen
Informationen aus der GloBE-
Erklarung nicht innerhalb der in 8
3 Absatz 1 beziehungsweise 2
angegebenen Frist ausgetauscht
wurden. Die andere zustandige
Behdrde wird umgehend den
Grund fir den nicht erfolgten
Austausch dieser Informationen
feststellen und der
erstgenannten zustandigen
Behorde innerhalb eines Monats
nach Eingang der Unterrichtung

diesen Grund mitteilen,
gegebenenfalls  einschliellich
des

voraussichtlichen
Austauschtermins flr die
Informationen aus der GloBE-
Erklarung.

Information Return,
where relevant.
SECTION 5 SECTION 5 85

Confidentiality and
Data Safeguards

Confidentialité et
protection des données

Vertraulichkeit und
Datenschutzvorkehrungen

1. All information
exchanged is subject to
the confidentiality rules
and other safeguards
provided for in the

1. Tous les
renseignements échangés
sont soumis aux obligations
de confidentialité et autres
protections prévues par la

1. Alle ausgetauschten
Informationen unterliegen den im
Ubereinkommen vorgesehenen
Vertraulichkeitsvorschriften und
sonstigen Schutzvorkehrungen
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Convention, including the | Convention, y compris aux | einschlief3lich der
provisions limiting the | dispositions qui limitent | Bestimmungen, welche die
use of the information | I'utilisation des | Verwendung der
exchanged. renseignements échangés. | ausgetauschten Informationen
einschranken.

2. A Competent | 2. Chaque Autorité 2.  Eine zustandige Behorde
Authority will notify the | compétente notifiera | wird das  Sekretariat des
Co-ordinating Body | immédiatement le | Koordinierungsgremiums

Secretariat immediately | Secrétariat de I'Organe de | unverziglich tGber alle VerstoRRe
of any breach of | coordination de toute | gegen die
confidentiality or failure of | violation de I'obligation de | Vertraulichkeitsvorschriften und
safeguards and any | confidentialité ou de | jedes Versagen der
sanctions and remedial | protection et l'informera de | Schutzvorkehrungen sowie alle
actions consequently | toute sanction et action | daraufhin verhangten
imposed. The Co- | corrective qui en résultent. | Sanktionen und ergriffenen
ordinating Body | Le Secrétariat de I'Organe | GegenmalRnahmen unterrichten.
Secretariat will notify all | de coordination informe | Das Sekretariat des
other Competent | toutes les autres Autorités | Koordinierungsgremiums  wird

Authorities with respect
to which this is an
Agreement in effect with

compétentes pour
lesquelles le présent Accord
constitue un Accord qui a

alle anderen zustandigen
Behorden unterrichten, fir die
diese Vereinbarung eine

the first-mentioned | pris effet avec la premiére | wirksame Vereinbarung mit der
Competent Authority. Autorité compétente | erstgenannten zustandigen
mentionneée. Behorde darstellt.
SECTION 6 SECTION 6 §6
Consultations Consultations Konsultationen
1. If any difficulties in | 1. En cas de difficulté 1. Treten bei der
the implementation or | dans I'application ou | Durchfihrung oder Auslegung
interpretation  of  this | l'interprétation du présent | dieser Vereinbarung
Agreement  arise, a | Accord, une Autorité | Schwierigkeiten auf, so kann

Competent Authority may
request consultations
with  one or more
Competent Authorities to
develop appropriate
measures to ensure that
this Agreement is fulfilled.
To the extent permitted
by applicable law, any
Competent Authority
may, and if it so wishes
through the Co-ordinating
Body Secretariat, involve
other Competent
Authorities that have this
Agreement in effect with
a view to finding an
acceptable resolution to

compétente peut solliciter
des consultations avec une
ou plusieurs  Autorités
compétentes en vue
d’élaborer des mesures
appropriées pour garantir
'exécution du  présent
Accord. Dans la mesure ou
la législation applicable
lautorise, toute Autorité
compétente peut, en
passant par le Secrétariat de
I'Organe de coordination si

elle le souhaite, associer
d’autres Autorités
compétentes pour

lesquelles cet Accord a pris
effet aux fins de recherche

eine zustandige Behotérde um
Konsultationen mit einer oder
mehreren zustandigen Behorden
zur Ausarbeitung geeigneter
MaRnahmen ersuchen, durch
welche die Einhaltung der
Vereinbarung sichergestellt wird.
Soweit das geltende Recht dies
zulasst, kann jede zustandige
Behdrde, auf ihren Wunsch auch
Uber das Sekretariat des
Koordinierungsgremiums,

andere zustandige Behorden, fur
die diese Vereinbarung wirksam
ist, beteiligen, um eine
annehmbare Ldosung fur die
Angelegenheit zu finden.
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the issue. d’une solution acceptable au
probléme.
2. The Competent | 2. L’Autorité 2. Die zustandige Behorde,

Authority that requested
the consultations
pursuant to paragraph 1
shall ensure, as
appropriate, that the Co-
ordinating Body
Secretariat is notified of
any conclusions that
were reached and
measures that were
developed, including the
absence of such
conclusions or measures,
and the Co-ordinating
Body Secretariat  will
notify all Competent
Authorities with respect
to which this is an
Agreement in effect with
the  first  mentioned
Competent Authority,
even those that did not
participate in the
consultations, of any
such  conclusions or
measures. Taxpayer-
specific information,
including information that
would reveal the identity
of the taxpayer involved,
is not to be furnished.

compétente qui a demandé
les consultations
conformément au
paragraphe 1 veille, s'il y a
lieu, a ce que le Secrétariat
de I'Organe de coordination
soit informé des conclusions
adoptées et de toutes
mesures ainsi élaborées, y
compris I'absence de
conclusions ou de mesures,
et le Secrétariat de I'Organe
de coordination informe
'ensemble des Autorités
compétentes pour
lesquelles cet Accord est en
vigueur avec la premiére
Autorité compétente
mentionnée, méme celles
qui n'ont pas pris part aux
consultations, de ces
conclusions ou mesures.
Les renseignements
spécifiques aux
contribuables, y compris
ceux qui révélent lidentité
du contribuable concerné,
n'ont pas a étre
communiqués.

die nach Absatzl um die
Konsultationen ersucht hat, stellt
gegebenenfalls sicher, dass das
Sekretariat des
Koordinierungsgremiums  uber
alle gefassten Beschlisse und
ausgearbeiteten  MalRnahmen,
aber auch Uber das
Nichtzustandekommen solcher
Beschliisse und Maflnahmen,
unterrichtet wird, und das
Sekretariat des
Koordinierungsgremiums  wird
samtliche zustandigen
Behdrden, fur die diese
Vereinbarung eine wirksame
Vereinbarung mit der
erstgenannten zustandigen
Behdrde darstellt, auch
diejenigen, die nicht an den
Konsultationen  teilgenommen
haben, uber alle diese
Beschlisse  beziehungsweise
Malnahmen unterrichten.
Informationen  Uber einzelne
Steuerpflichtige, einschlie3lich
Informationen, welche die
Identitat des betroffenen
Steuerpflichtigen erkennen
lassen wirden, sind nicht zu
erteilen.

3. Information

included within a GloBE
Information Return
provided by a Competent

Authority to  another
Competent Authority
under this Agreement
may be discussed by the
latter with a  third
Competent Authority
provided the third

Competent Authority has
been provided with the
same information by the
first-mentioned

3. Les renseignements
contenus dans une
Déclaration  d'information
GloBE communiquée par
une Autorité compétente a
une autre Autorité
compétente en vertu du
présent Accord peuvent étre
discutés par cette derniére
en associant une troisieme
Autorité compétente, pourvu
que celle-ci ait regu les
mémes renseignements de
la part de la premiére
Autorité compétente

3. Informationen aus einer
GloBE-Erklarung, die eine
zustandige Behdrde  einer
anderen zusténdigen Behorde

nach dieser  Vereinbarung
Ubermittelt hat, koénnen von
letzterer mit einer dritten

zustandigen Behdrde erortert
werden, sofern die erstgenannte
zustandige Behérde der dritten
zustandigen Behdrde dieselben
Informationen  nach  dieser
Vereinbarung Gbermittelt hat.
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Competent Authority | mentionnée en application
under this Agreement. du présent Accord.
SECTION 7 SECTION 7 8§87
Amendments Modifications Anderungen

This Agreement may be
amended by consensus
by written agreement of
all of the Competent
Authorities that have this
Agreement in effect.
Unless otherwise agreed
upon, such an
amendment is effective
on the first day of the
month  following the
expiration of a period of
one month after the date
of the last signature of
such written agreement.

Le présent Accord peut étre
modifi€, par consensus, par
accord écrit de toutes les
Autorités compétentes pour
lesquelles I'Accord a pris
effet. ~ Sauf  disposition
contraire, une telle
modification entre en
vigueur le premier jour du
mois suivant [I'expiration
d'une période d'un mois
apres la date de la derniére
signature d'un tel accord
écrit.

Diese Vereinbarung kann mittels
Konsens  durch  schriftliche
Ubereinkunft aller zustandigen
Behdrden geandert werden, fur
die diese Vereinbarung wirksam
ist. Sofern nichts anderes
vereinbart wurde, wird diese
Anderung am ersten Tag des
Monats wirksam, der auf einen
Zeitabschnitt von einem Monat
nach der letzten Unterzeichnung
dieser schriftlichen Ubereinkunft
folgt.

SECTION 8 SECTION 8 §8
General Terms Conditions générales Allgemeine Bestimmungen
1. A Competent | 1. Une Autorité 1. Eine zustandige Behdrde

Authority must provide, at
the time of signature of
this Agreement or as
soon as possible
thereafter, a notification
to the Co-ordinating Body
Secretariat:

compétente adresse, au
moment de la signature du
présent Accord ou le plus t6t
possible par la suite, une
notification au Secrétariat de
I'Organe de coordination:

muss dem Sekretariat des
Koordinierungsgremiums  zum
Zeitpunkt der Unterzeichnung
dieser Vereinbarung oder so
bald wie mdglich danach eine
Notifikation GUbermitteln,

a. specifying
whether it intends to send
the information pursuant
to this Agreement and, if
so:

a. précisant si elle a
I'intention de transmettre les
renseignements

conformément au présent
Accord et, dans I'affirmative:

a. in der angegeben ist, ob
sie die Informationen nach dieser
Vereinbarung zu Ubermitteln
beabsichtigt, und, sofern dies der
Fall ist,

i. confirming that its
Jurisdiction has the legal
and operational
framework in place to
allow for domestic filings
of GIoBE Information
Returns and international
exchanges of information
included  within  such
GloBE Information
Returns with respect to
Reporting Fiscal Years

i) confirmant que sa
Juridiction a mis en place le
cadre juridique et
opérationnel nécessaire
pour donner effet au dépdbt
local des Déclarations
d'information  GIoBE et
'échange international des
renseignements qui y sont
contenus s’agissant des
Années fiscales de
déclaration qui débutent le

i. in der bestatigt wird, dass
ihr Staat Uber die rechtlichen und
organisatorischen Strukturen
verfugt, welche die inlandische
Einreichung von GloBE-
Erklarungen und den
internationalen Austausch von
Informationen aus diesen
GloBE-Erklarungen far
Berichtswirtschaftsjahre

ermoglichen, die an dem in der
Notifikation genannten Tag oder
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commencing on or after
the date set out in the
notification or specifying
any period of provisional

application of this
Agreement due to
pending national

legislative procedures (if
any); and

jour indiqué dans la
notification ou apres, ou
précisant toute période

d’application provisoire de
'Accord en raison de
procédures législatives
internes (le cas échéant) en
cours; et

danach beginnen, oder in der ein
Zeitraum der vorlaufigen
Anwendung dieser Vereinbarung
aufgrund von (etwaigen) noch
nicht abgeschlossenen
innerstaatlichen
Gesetzgebungsverfahren
angegeben ist und

ii. including a list of
the Jurisdictions of the
Competent Authorities to
which it wishes to send
such information; and

ii) incluant une liste des
Juridictions des Autorités
compétentes auxquelles elle
souhaite transmettre ces
renseignements; et

il in der eine Liste der
Staaten der zustandigen
Behdrden enthalten ist, denen
sie diese Informationen
Ubermitteln mochte;

b. specifying b) précisant si elle b. in der angegeben ist, ob
whether it wishes to | souhaite recevoir les sie Informationen nach dieser
receive information | renseignements Vereinbarung erhalten mdchte,
pursuant to this | conformément au présent und, sofern dies der Fall ist,
Agreement, and if so, Accord et, dans

I'affirmative,
i. indicating whether | i) indiquant si sa i. in der angegeben ist, ob

has
IR,

its Jurisdiction
implemented an
UTPR or QDMTT;

Juridiction a mis en ceuvre
une RDIR, une RPII ou un
ICMQL;

ihr Staat eine IIR, eine UTPR
oder eine QDMTT umgesetzt
hat,

ii. confirming that it
has in place adequate
measures to ensure that
the required
confidentiality and data
safeguards are met; and

i) confirmant qu’elle a
mis en oeuvre les mesures
adéquates pour assurer la
confidentialité requise et la
protection des données; et

ii. in der bestatigt wird, dass
sie Uber geeignete MalRnahmen

zZur Gewahrleistung der
vorgeschriebenen

Vertraulichkeit und der
Einhaltung der

vorgeschriebenen
Datenschutzvorkehrungen
verfugt, und

iii. including a list of
the Jurisdictions of the
Competent  Authorities
from which it wishes to
receive such information.

i) incluant une liste
des Juridictions des
Autorités compétentes dont
elle souhaite recevoir ces
renseignements.

eine Liste der
Staaten der zustandigen
Behorden enthalten ist, von
denen sie diese Informationen
erhalten méchte.

iii. in der

Competent  Authorities
must notify the Co-
ordinating Body

Secretariat, promptly, of
any subsequent change
to be made to any of the
above-mentioned

Les Autorités compétentes
notifie rapidement au
Secrétariat de I'Organe de
coordination toute
modification ultérieure
gu’elles comptent apporter
aux éléments de la

Die  zustandigen  Behorden
muissen dem Sekretariat des
Koordinierungsgremiums

umgehend jede an einem der
oben genannten Inhalte der
Notifikation vorzunehmende
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contents of the

notification.

notification mentionnés ci-
dessus.

nachtragliche Anderung

notifizieren.

2. For purposes of
Section 2, there is an
active exchange
relationship pursuant to
this Agreement, as of the
date on which (i) the
sending Competent
Authority has provided a
notification to the Co-
ordinating Body
Secretariat under
subparagraph 1a) of this
Section, including listing
the receiving Competent
Authority’s  Jurisdiction
and (i) the receiving
Competent Authority has
provided a notification to
the Co-ordinating Body
Secretariat under
subparagraph 1b) of this
Section, including listing
the sending Competent
Authority’s Jurisdiction.

2. Aux fins de la section
2, il existe une relation
d’échange active au sens du
présent Accord a compter
de la date a laquelle (i)
I'Autorité compétente
émettrice a adressé une
notification au Secrétariat de
I'Organe de coordination tel
gue prévu a lalinéa a) du
paragraphe 1 de cette
section, mentionnant la
Juridiction de  I'Autorité
compétente destinataire, et
(i) I'Autorité compétente
destinataire a adressé une
notification au Secrétariat de
I'Organe de coordination tel
que prévu a lalinéa b) du
paragraphe 1 de cette
section, mentionnant la
Juridiction de  I'Autorité
compétente émettrice.

2. Im Sinne des § 2 besteht
eine aktive Austauschbeziehung
nach dieser Vereinbarung ab
dem Tag, an dem i)die
Ubermittelnde zustandige
Behdrde dem Sekretariat des
Koordinierungsgremiums  eine
Notifikation nach  Absatz 1
Buchstabe a Ubermittelt hat, in
der unter anderem der Staat der
empfangenden zustandigen
Behorde aufgefuhrtist, und ii) die
empfangende zustandige
Behorde dem Sekretariat des
Koordinierungsgremiums  eine
Notifikation  nach  Absatz 1
Buchstabe b Ubermittelt hat, in
der unter anderem der Staat der
Ubermittelnden zustandigen
Behdrde aufgefuhrt ist.

3. The Co-ordinating
Body Secretariat  will
maintain a list that will be
published on the OECD
website of the Competent
Authorities  that have
signed this Agreement

and between  which
Competent  Authorities
there is an active
exchange relationship

pursuant to paragraph 2
of this Section.

3. Le Secrétariat de
'Organe de coordination
conserve et publie sur le site
web de 'OCDE une liste des
Autorités compétentes qui
ont signé le présent Accord
et qui sont liées par une
relation d’échange active au
sens du paragraphe 2 de
cette section.

3. Das Sekretariat des
Koordinierungsgremiums  wird
eine auf der OECD-Website zu
veroffentlichende Liste fiihren,
der zu entnehmen ist, welche
zustandigen Behorden diese
Vereinbarung unterzeichnet
haben und zwischen welchen
zustandigen  Behorden  eine
aktive Austauschbeziehung
nach Absatz 2 besteht.

4. The Co-ordinating
Body Secretariat will
make  available the

information provided
pursuant to
subparagraphs l1la) and
b) to other signatories
through appropriate

4. Le Secrétariat de
'Organe de coordination
communique les
informations  visées  aux
alinéas a) et b) du
paragraphe 1 aux autres
signataires par les moyens
appropriés.

4. Das Sekretariat des
Koordinierungsgremiums  wird
den anderen Unterzeichnern die
nach Absatz1l Buchstaben a
und b Ubermittelten
Informationen auf geeignetem
Wege zur Verfligung stellen.






-23-

means.

5. A Competent
Authority may deactivate
an exchange relationship
under this Agreement by
giving notice of
deactivation in writing to
the Co-ordinating Body

Secretariat. The Co-
ordinating Body
Secretariat will promptly
notify the other
Competent Authority of
such notice. The
deactivation will have

effect for Reporting Fiscal
Years commencing after
such notice.
Notwithstanding the
above, the deactivation
will have immediate effect
in case it is due to a
breach of confidentiality
or failure of safeguards.

5. Une Autorité
compétente peut désactiver
une relation d'échange au
sens du présent Accord
moyennant un préavis écrit
adressé au Secrétariat de
I'Organe de coordination. Le
Secrétariat de I'Organe de
coordination informe
rapidement l'autre Autorité
compétente de ce préavis.
La désactivation s'applique
aux Années fiscales de
déclaration qui débutent
apres la date du préavis.
Nonobstant ce qui précéde,
la désactivation prend effet
immédiatement si elle est
due a une violation de la
confidentialité ou de
protection des données.

5. Eine zustandige Behorde
kann eine Austauschbeziehung
nach dieser Vereinbarung durch
schriftliche Beendigungsanzeige
an das  Sekretariat des
Koordinierungsgremiums
beenden. Das Sekretariat des
Koordinierungsgremiums  wird
die andere zustandige Behorde
umgehend Uber diese Anzeige
unterrichten. Die Beendigung
wird fur Berichtswirtschaftsjahre
wirksam, die nach dieser
Anzeige beginnen. Ungeachtet

der vorstehenden
Bestimmungen wird die
Beendigung unmittelbar
wirksam, wenn sie auf einen
Verstol3 gegen die
Vertraulichkeitsvorschriften oder
ein Versagen der
Schutzvorkehrungen

zurtckzufihren ist.

6. A Competent
Authority may terminate

its participation in this
Agreement, by giving
notice of termination in
writing to the Co-
ordinating Body
Secretariat. Unless

specified otherwise by
the Competent Authority,
such termination  will
become effective on the
first day of the month
following the expiration of
a period of 30 months
after the date of the
notice of termination. In
the event of termination,
all information previously
received under this
Agreement will remain
confidential and subject
to the terms of the
Convention.

6. Une Autorité
compétente peut mettre fin a
sa participation au présent
Accord moyennant un
préavis écrit adressé au
Secrétariat de I'Organe de

coordination. Sauf indication
contraire de I’Autorité
compétente, cette

dénonciation prend effet le
premier jour du mois suivant
'expiration d'un délai de
trente mois a compter de la
date du préavis. En cas de
dénonciation, toutes les
informations déja recues au
titre du présent Accord
restent confidentielles et
soumises aux dispositions
de la Convention.

6. Eine zustandige Behorde
kann ihre Teilnahme an dieser
Vereinbarung gegenitber dem
Sekretariat des
Koordinierungsgremiums
schriftlich kundigen. Sofern die
zustandige  Behoérde  nichts
anderes angibt, wird die
Kindigung am ersten Tag des
Monats wirksam werden, der auf
einen Zeitabschnitt von 30
Monaten nach der Kindigung
folgt. Im Fall einer Kindigung
werden alle bis zu diesem
Zeitpunkt nach dieser
Vereinbarung erhaltenen
Informationen weiterhin
vertraulich behandelt werden
und den Bestimmungen des
Ubereinkommens unterliegen.
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SECTION 9

Co-ordinating Body
Secretariat

SECTION 9

Secrétariat de I’Organe de
coordination

§9

Sekretariat des
Koordinierungsgremiums

Unless otherwise
provided for in this
Agreement, the Co-
ordinating Body

Secretariat will notify all
Competent Authorities of
any notifications that it
has received under this
Agreement and  will
provide a notice to all
signatories of this
Agreement when a new
Competent Authority
signs this Agreement.

Sauf disposition contraire
contenue dans le présent
Accord, le Secrétariat de
'Organe de coordination
informe  I'ensemble des
Autorités compétentes de
toute notification qu’il recgoit
au titre du présent Accord et
donne notification a tous les
signataires de I'Accord de la

signature de ['Accord par
une nouvelle Autorité
compétente.

Sofern in dieser Vereinbarung
nichts anderes vorgesehen ist,
wird das Sekretariat des
Koordinierungsgremiums
samtliche zustandigen Behodrden
Uber alle nach der Vereinbarung
bei ihm eingegangenen
Notifikationen unterrichten und
samtliche  Unterzeichner der
Vereinbarung in Kenntnis
setzen, wenn eine neue
zustandige Behdrde die
Vereinbarung unterzeichnet.






Entwurf

Denkschrift

I. Allgemeines

1. Anlass und Ziele der Mehrseitigen Vereinbarung

Das sog. OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF on BEPS)
der Organisation fur wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) hat im Oktober
2021 eine Einigung auf die sog. Zwei-Saulen-Ldsung erzielt. Die Zwei-Saulen-Losung ist Tell
des G20/OECD-Projekts ,Base Erosion Profit Shifting (BEPS)“, ein international abgestimmtes
steuerpolitisches Vorgehen der OECD, der G20-Staaten sowie von Schwellen- und
Entwicklungslandern gegen schéadlichen Steuerwettbewerb und gegen aggressive
Steuergestaltung international tatiger Unternehmen. Die Abschlussberichte geben die
Empfehlungen zu 15 MalRnahmen wieder, welche die beteiligten Staaten fiir den G20/OECD-
BEPS-Aktionsplan gegen Gewinnverkirzungen und Gewinnverlagerungen multinational
tatiger Unternehmen (Aktionsplan) erarbeitet haben.

Die Zwei-Saulen-Lésung setzt die erste MaRnahme (sog. Aktionspunkt 1) des BEPS-
Aktionsplans um und dient der Adressierung der steuerlichen Herausforderung der
digitalisierten Wirtschaft. Die Saule 1 beinhaltet insbesondere die teilweise Neuverteilung der
Besteuerungsrechte der gréf3ten und profitabelsten Unternehmen der Welt (sog. Amount A).

Unter Saule 2 einigte sich die Staatengemeinschaft unter anderem auf die Umsetzung einer
globalen effektiven Mindestbesteuerung. Die Umsetzung wurde in der EU mit der Richtlinie
(EU) 2022/2523 begleitet. Deren nationale Umsetzung wurde mit der Veréffentlichung des
Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewahrleistung einer
globalen Mindestbesteuerung und weiterer BegleitmalRhahmen vom 21. Dezember 2023 im
Bundesgesetzblatt am 27. Dezember 2023 erfolgreich abgeschlossen. Die Regelungen finden
erstmalig fur Wirtschaftsjahre Anwendung, die nach dem 30. Dezember 2023 begonnen
haben. Anzuwenden sind die Regelungen auf Unternehmensgruppen mit einem
Gruppenumsatz oberhalb von 750 Millionen Euro.

Da neben Deutschland und den europaischen Mitgliedstaaten auch eine Vielzahl weiterer
internationaler Staaten die globale effektive Mindestbesteuerung umgesetzt haben, hat die
Staatengemeinschaft zur konsistenten und koordinierten Anwendung der Regelung einen
einheitlichen Mindeststeuer-Bericht (sog. GIR — GloBE Information Return) entwickelt, in dem
alle notwendigen Informationen zur Prufung und Administration der Mindeststeuer enthalten
sind. Um eine mdglichst effiziente und verwaltungsarme Umsetzung des Verfahrens zu
gewabhrleisten, ist der Mindeststeuer-Bericht nicht in jedem Steuerhoheitsgebiet, in dem eine
Geschéftseinheit der Unternehmensgruppe belegen ist, abzugeben. Vielmehr ist es mdglich,





den Mindeststeuer-Bericht zentral (in der Regel bei der zustédndigen Behérde der obersten
Muttergesellschaft) einzureichen.

Um sicherzustellen, dass die Informationen des Mindeststeuer-Berichts in Art und Umfang
rechtzeitig bei allen betroffenen Behdrden vorliegen, hat sich die Staatengemeinschaft darauf
verstandigt, durch die Mehrseitige Vereinbarung zwischen den zustandigen Behdrden Uber
den Austausch von GloBE-Informationen (Mehrseitige Vereinbarung) einen automatischen
Informationsaustausch zwischen den beteiligten Finanzverwaltungen zu etablieren. Durch den
automatischen Austausch sollen der Zugang der jeweiligen Behodrde zu Informationen der
Unternehmensgruppen gewahrleistet und gleichzeitig multiple Abgabeverpflichtungen durch
den Steuerpflichtigen vermieden werden.

Durch die Einigung auf die zentrale Abgabe des Mindeststeuer-Berichts hat die
Unternehmensgruppe die Moglichkeit, den Mindeststeuer-Bericht nur einmal abzugeben und
dieser wird durch den automatischen Informationsaustausch an alle betroffenen
Finanzbehorden weitergeleitet. Fir in Deutschland ansassige Unternehmensgruppen wird
durch den Abschluss der Mehrseitigen Vereinbarung sichergestellt, dass die in Deutschland
belegenen obersten Muttergesellschaften den Bericht nur einmal in der Bundesrepublik
Deutschland nach den hier geltenden Regeln einreichen missen. Gleichzeitig wird dadurch
festgelegt, dass eine Geschéftseinheit von der Verpflichtung zur Einreichung des
Mindeststeuer-Berichts bei der Behorde ihres Belegenheitsstaates entbunden ist, wenn der
Mindeststeuer-Bericht innerhalb der Einreichungsfrist von der obersten Muttergesellschaft
oder einer beauftragten Geschaftseinheit eingereicht wird, die in einem Steuerhoheitsgebiet
belegen ist, das mit den zustandigen Behdrden der betreffenden umsetzenden
Steuerhoheitsgebiete eine der Mehrseitigen Vereinbarung entsprechende Vereinbarung
geschlossen hat. Im Sinne der Gegenseitigkeit erhélt die Bundesrepublik Deutschland
grundsatzlich von den beteiligten Staaten den Mindeststeuer-Bericht derjenigen
Unternehmensgruppen, die in Deutschland Gber Geschaftseinheiten verfiigen.

Mit der Mehrseitigen Vereinbarung mdochten die unterzeichnenden Staaten die
Zusammenarbeit bei der Bekampfung der Steuervermeidung weiter ausbauen. Zu diesem
Zweck verpflichten sie sich, relevante Informationen in Form der Mindeststeuer-Berichte dem
anderen Vertragsstaat in einem automatisierten Verfahren zu tbermitteln.

Der Austausch der Mindeststeuer-Berichte wird zu mehr internationaler steuerlicher
Kooperation und zur effizienten  Administrierbarkeit der globalen effektiven
Mindestbesteuerung beitragen.

2. Inhalt und Aufbau des Abkommens
Informationsaustausch

Die Mehrseitige Vereinbarung basiert auf Artikel 6 des am 17. April 2008 von der
Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten Ubereinkommens des Europarats und der
OECD vom 25. Januar 1988 uber die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen
(Ubereinkommen) und dem am 3. November 2011 unterzeichneten Protokoll vom 27. Mai
2010. Hiernach koénnen zwei oder mehrere Vertragsparteien einen automatischen





Informationsaustausch einvernehmlich vereinbaren. Der Informationsaustausch erfolgt dann
bilateral zwischen den zustandigen Behotrden der Vertragsparteien. Durch die Mehrseitige
Vereinbarung wird von der Mdoglichkeit, einen automatischen Informationsaustausch zu
vereinbaren, Gebrauch gemacht.

Die von den Vertragsstaaten nach der Mehrseitigen Vereinbarung zu Ubermittelnden
Mindeststeuer-Berichte unterstitzen die deutsche Finanzverwaltung bei der effizienten
Administration und Handhabung der globalen effektiven Mindestbesteuerung sowie bei der
Sicherstellung, dass betroffene Unternehmensgruppen in jedem Steuerhoheitsgebiet, in dem
sie tatig sind, ein Mindestmaf3 an Steuern auf die dort erzielten Gewinne zahlen.

Dabei ist zu beachten, dass der Mindeststeuer-Bericht aus zwei Teilen besteht, ndmlich einem
allgemeinen Abschnitt, der Angaben zu der Unternehmensgruppe als Ganzes einschlief3lich
ihrer Unternehmensstruktur und eine kurze Zusammenfassung von relevanten Information
enthélt, und einem oder mehreren Abschnitten zu Steuerhoheitsgebieten mit Angaben zur
genauen Anwendung der Vorschriften und gegebenenfalls zur nationalen Ergdnzungssteuer
fur jedes Steuerhoheitsgebiet, in dem die Unternehmensgruppe tatig ist.

Art und Umfang des Informationsaustauschs hdngen dementsprechend davon ab, wie und in
welcher Form die Unternehmensgruppe jeweils in den umsetzenden Steuerhoheitsgebieten
vertreten ist und in welcher Rangfolge die Nachversteuerungsreglungen zur Anwendung
kommen (Verteilungsansatz — Dissemination Approach).

Aufbau der Mehrseitigen Vereinbarung

Aufbau und textliche Ausgestaltung der Mehrseitigen Vereinbarung entsprechen der von der
OECD entwickelten und vertffentlichten Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den
zustandigen Behorden Uber den Austausch von GloBE-Informationen:

- 81 definiert die fur die Anwendung der Mehrseitigen Vereinbarung wichtigsten Begriffe.

- 8§ 2 verpflichtet zum Austausch der in Mindeststeuer-Berichten enthaltenen Informationen
(GloBE-Informationen).

- 8§ 3 regelt die Einzelheiten des Zeitraums und der Form des Informationsaustauschs.

- In § 4 verpflichten sich die zustandigen Behoérden zur Einhaltung und Durchsetzung der
Mehrseitigen Vereinbarung.

- In 85 verpflichten sich die unterzeichnenden Steuerhoheitsgebiete zur vertraulichen
Behandlung der auszutauschenden Informationen sowie zur Schaffung der fur den
Datenschutz erforderlichen Schutzvorkehrungen. Hierzu zahlen fir die Bundesrepublik
Deutschland auch erforderliche einschrankende Verwendungsféahigkeiten (Verstol3 gegen
den ordre public, Verwendung in einem offentlichen Verfahren).

- In 8 6 legen die Vertragsparteien fest, welches Verfahren einzuhalten ist, wenn bei der
Durchfuihrung oder Auslegung der Mehrseitigen Vereinbarung Konsultationen erforderlich
sind.





§ 7 legt die Voraussetzungen fir eine wirksame Anderung der Mehrseitigen Vereinbarung
fest.

In 8 8 werden die allgemeinen Bestimmungen genannt, unter denen die Mehrseitige
Vereinbarung wirksam wird und ein automatischer Informationsaustausch méglich ist.
Hierzu muss der betreffende Staat jeweils gegeniber dem Sekretariat der OECD bestimmte
Erklarungen abgeben. Erst wenn diese vollstandig sind, ist die Mehrseitige Vereinbarung
wirksam, und der Informationsaustausch zwischen den jeweiligen Staaten kann beginnen.
8§ 9 regelt die Funktion des Sekretariats der OECD als Koordinierungsgremium.





Il. Zu den einzelnen Paragraphen der Mehrseitigen Vereinbarung

Die Mehrseitige Vereinbarung besteht aus neun Paragraphen.

Zu 8 1 - Begriffsbestimmungen

Zu Absatz 1

Absatz 1 definiert die wichtigsten Ausdriicke, die fir die Anwendung der Mehrseitigen
Vereinbarung von Bedeutung sind.

Zu Buchstaben a

In Buchstabe a wird der Begriff Steuerhoheitsgebiet definiert. Dies sind Lander oder
Hoheitsgebiete, die die Mehrseitige Vereinbarung unterzeichnet haben und fiir die das
Ubereinkommen entweder durch Ratifizierung oder durch raumliche Erstreckung in Kraft (im
Fall des urspriinglichen Ubereinkommens) oder wirksam ist (im Fall des geanderten
Ubereinkommens).

Zu Buchstabe b

Buchstabe b definiert den Ausdruck ,zustandige Behdrde" fir Zwecke der Anwendung und
Durchfiihrung der Mehrseitigen Vereinbarung und verweist hierzu auf die in Anlage B des
Ubereinkommens aufgefiihrten Personen und Behorden. Zustandige Behdorde fiir die
Bundesrepublik Deutschland ist danach das Bundesministerium der Finanzen oder die
Behdrde (Bundeszentralamt fir Steuern), an die es seine Befugnisse delegiert hat. Fir die
Mehrseitige Vereinbarung werden die Befugnisse in § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5h des
Finanzverwaltungsgesetzes und 8§ 75 Absatz 4 des Mindeststeuergesetzes auf das
Bundeszentralamt fiir Steuern Gbertragen.

Zu Buchstabe ¢

Buchstabe c definiert den Ausdruck ,GloBE-Erklarung®. Das ist die Erklarung, die von der
obersten Muttergesellschaft, der beauftragten Einheit oder einer Geschéaftseinheit, die nach
innerstaatlichem Recht, den innerstaatlichen Regelungen und/oder dem innerstaatlichen
Verfahren des Steuerhoheitsgebiets eingereicht wird, in dem die betreffende Einheit belegen
ist. Die GloBE-Erklarung muss in Form und Inhalt der von dem OECD/G20 Inclusive





Framework on BEPS und der G20 genehmigten standardisierten GloBE-Erklarung
entsprechen. Bei der GloBE-Erklarung handelt es sich um den Mindeststeuer-Bericht im
Sinne des Mindeststeuergesetzes (im Englischen: GIoBE Information Return).

Zu Buchstabe d

Buchstabe d definiert den Ausdruck ,allgemeiner Abschnitt“. Der allgemeine Abschnitt
beschreibt den Teil der GloBE-Erklarung, der die allgemeinen Informationen zu der
multinationalen Unternehmensgruppe als Ganzes einschlief3lich ihrer Unternehmensstruktur
sowie einer uberblicksartigen Zusammenfassung der Informationen der GloBE-Erklarung
enthdlt. Dieser Teil muss in Form und Inhalt dem Abschnitt 1 der von dem OECD/G20
Inclusive Framework on BEPS genehmigten standardisierten GloBE-Erklarung entsprechen.

Zu Buchstabe e

Buchstabe e definiert den Ausdruck ,staatsbezogene Abschnitte”. Das ist der Teil der GloBE-
Erklarung, der zu jedem Steuerhoheitsgebiet, in dem die Unternehmensgruppe tétig ist, die
speziellen Informationen zur genauen Anwendung der GloBE-Vorschriften und der
nationalen Erganzungssteuer enthélt. Diese Abschnitte miissen mit den Abschnitten 2 und 3
der vom OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS genehmigten GloBE-Erklarung
Ubereinstimmen. In einem Steuerhoheitsgebiet kbnnen mehrere Untergruppen belegen sein,
fur die separate Berechnungen oder Zurechnungen des effektiven Steuersatzes und der
Erganzungssteuer erstellt werden. Wenn dies der Fall ist, bezeichnet der Ausdruck
.Staatsbezogene Abschnitte” jeden separaten Abschnitt, der sich auf eine betreffende
Untergruppe bezieht.

Zu Buchstabe f

Buchstabe f definiert den Ausdruck ,Verteilungsansatz“. Darunter ist der vom Inclusive
Framework on BEPS der OECD und der G20 erarbeitete Ansatz zu verstehen, anhand
dessen festgestellt wird, unter welchen Umstanden und in welchem Umfang ein allgemeiner
Abschnitt oder ein oder mehrere staatsbezogene Abschnitte der GloBE-Erklarung an die
jeweilige zustandige Behdorde zu tbermitteln sind. Es wird darauf abgestellt, welche
Abschnitte fur die Anwendung, Erhebung und Durchsetzung des inldndischen Steuerrechts
des Staates relevant sind.

Der allgemeine Abschnitt ist den umsetzenden Staaten zu Ubermitteln, in denen die oberste
Muttergesellschaft oder Geschaftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe
belegen sind. Staaten, in denen Geschaftseinheiten der multinationalen
Unternehmensgruppe belegen sind und die nur eine nationale Ergdnzungssteuer umgesetzt
haben, ist der allgemeine Abschnitt ohne Uberblicksartige Zusammenfassung zu tGbermitteln,
da diese Informationen fir die Anwendung der nationalen Erganzungssteuer ausreichend
sind. Die gleichen Informationen sind auch zu tGbermitteln, wenn Staaten bei der Erhebung





der nationalen Ergénzungssteuer Joint Ventures, ein Mitglied einer Joint-Venture-Gruppe
oder staatenlose Geschéftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe mit
einbeziehen.

Die staatsbezogenen Abschnitte sind an diejenigen Staaten zu Ubermitteln, die nach den
GloBE-Vorschriften oder auf Grund einer anerkannten nationalen Erganzungssteuer eine
Nachversteuerung in Bezug auf die Staaten, auf die sich die betreffenden staatsbezogenen
Abschnitte beziehen, vornehmen werden. Zu diesem Zweck hat ein umsetzender Staat ein
Besteuerungsrecht in Bezug auf einen anderen Staat, wenn der in Bezug auf den
letztgenannten Staat berechnete Nachversteuerungsbetrag nach der in den GloBE-
Vorschriften vorgesehenen Reihenfolge der Regeln zu einer Steuerschuld fihren kdnnte,
welche im erstgenannten Staat fallig wird, auch wenn tatsachlich keine Steuerschuld entsteht
(z. B. weil der effektive Steuersatz des letztgenannten Staates iber dem Mindeststeuersatz

liegt).

Ein Staat mit einer anerkannten nationalen Erganzungssteuer gilt als Staat mit
Besteuerungsrechten in Bezug auf sein eigenes Steuerhoheitsgebiet und muss daher die
staatsbezogenen Abschnitte erhalten, wenn die anerkannte nationale Ergéanzungssteuer auf
Geschaéftseinheiten oder Joint Ventures oder Geschaftseinheiten der Joint-Venture-Gruppe
in seinem Steuerhoheitsgebiet angewendet werden kann.

Staaten mit einer anerkannten Sekundarerganzungssteuer erhalten grundsatzlich die
entsprechenden staatsbezogenen Abschnitte, es sei denn die Inlandsquote bei der
Sekundarerganzungssteuer betréagt null. In diesem Fall ist nur der Abschnitt der GloBE-
Erklarung zu Gbermitteln, der Informationen tber die Zurechnung des
Nachversteuerungsbetrags in Bezug auf diesen Staat enthélt. Dartber hinaus sieht der
Verteilungsansatz vor, dass der Staat, in dem die oberste Muttergesellschaft belegen ist, alle
Abschnitte der GloBE-Erklarung erhalt.

Zu Buchstabe g

Buchstabe g definiert den Ausdruck ,,umsetzender Staat*

Dies ist jeder Staat, der entweder die Primarerganzungssteuer, die
Sekundarerganzungssteuer oder beide Regelungen umgesetzt hat. Ein Staat kann eine
anerkannte nationale Erganzungssteuer eingefiihrt haben, muss es aber nicht. Ein Staat gilt
jedoch nicht als umsetzender Staat, wenn er nur eine anerkannte nationale
Erganzungssteuer umgesetzt hat. Ein Staat gilt ab dem Datum als umsetzender Staat, ab
dem die Primarerganzungssteuer, die Sekundarerganzungssteuer oder beide in diesem
Staat angewendet werden.

Zu Buchstabe h

Buchstabe h definiert den Ausdruck ,GlIoBE-Vorschriften®.

,GlOBE-Vorschriften* umfassen die GloBE-Mustervorschriften, den Kommentar zu den
GloBE-Mustervorschriften und alle vereinbarten Verwaltungsleitlinien, die durch das
OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS entwickelt wurden. Dazu gehéren auch die
GloBE-Erklarung, der Verteilungsansatz sowie alle anderen Leitlinien, Bedingungen und





Anforderungen, die als Teil des GlIoBE-Umsetzungsrahmens vereinbart wurden. Dabei wird
anerkannt, dass im Zuge der mit der Umsetzung der GloBE-Vorschriften gewonnenen
Erfahrungen eine Aktualisierung (von Teilen) der GloBE-Vorschriften beschlossen werden
kann. In einem solchen Fall und unter der Voraussetzung, dass diese Anderungen in die
innerstaatlichen Vorschriften der Staaten ibernommen werden, wird davon ausgegangen,
dass sich die Definition der GloBE-Vorschriften (oder anderer definierter Begriffe, wie z. B.
GloBE-Erklarung oder Verteilungsansatz) auf die aktualisierte Fassung in Bezug auf diese
Staaten bezieht.

Zu Buchstabe i

»Koordinierungsgremium® ist nach Buchstabe i das Koordinierungsgremium des
Ubereinkommens, das sich gemaR Artikel 24 Absatz 3 des Ubereinkommens aus Vertretern
der zustandigen Behorden der Vertragsparteien des Ubereinkommens zusammensetzt.

Zu Buchstabe |

~Sekretariat des Koordinierungsgremiums* ist nach Buchstabe j das OECD-Sekretariat, das
gemaR Artikel 24 Absatz 3 des Ubereinkommens das Koordinierungsgremium untersttitzt.

Zu Buchstabe k

Buchstabe k definiert die ,wirksame Vereinbarung®.

Danach gilt eine Vereinbarung in Bezug auf zwei zustandige Behdrden als wirksam, wenn
beide die Mehrseitige Vereinbarung unterzeichnet haben und die erste zustandige Behdrde
dem Sekretariat des Koordinierungsgremiums die Notifikation nach § 8 Absatz 1
Buchstabe a Ubermittelt hat, in der unter anderem der Staat der anderen zustandigen
Behorde aufgefihrt ist, und die andere zustandige Behdrde dem Sekretariat des
Koordinierungsgremiums die Notifikation nach § 8 Absatz 1 Buchstabe b Gbermittelt hat, in
der unter anderem der Staat der ersten zustandigen Behorde aufgeflhrt ist.

Zu Buchstabe |

Als ,Nur-QDMTT-Staat" werden nach Buchstabe | solche Staaten bezeichnet, die nur eine
anerkannte nationale Erganzungssteuer eingefiihrt haben.

Zu Absatz 2





Absatz 2 enthéalt die allgemeine Auslegungsregel fir Begriffe, die in der Mehrseitigen
Vereinbarung nicht definiert sind. Im ersten Satz von Absatz 2 wird klargestellt, dass jeder in
der englischen oder franzdsischen Fassung der Mehrseitigen Vereinbarung
grol3geschriebene, aber dort nicht definierte Begriff die Bedeutung hat, die er zu diesem
Zeitpunkt nach dem Recht des die Mehrseitige Vereinbarung anwendenden Staates hat,
wobei diese Bedeutung mit der in den GloBE-Vorschriften festgelegten Bedeutung
Ubereinstimmt. Wird das Recht des Staates, in dem die Mehrseitige Vereinbarung
Anwendung findet, geandert, um Aktualisierungen der GloBE-Vorschriften zu
bertcksichtigen, so hat ein solcher Begriff die Bedeutung, die er nach der aktualisierten
Fassung des Rechts dieses Staates hat. Absatz 2 Satz 2 sieht vor, dass, sofern der Kontext
nichts anderes erfordert oder sich die zustandigen Behdérden nicht auf eine gemeinsame
Bedeutung einigen, jeder Begriff, der in der Mehrseitigen Vereinbarung oder in den GloBE-
Vorschriften nicht anderweitig definiert ist, die Bedeutung hat, die er zu diesem Zeitpunkt
nach dem Recht des Staates hat, der die Mehrseitige Vereinbarung anwendet. Sofern sich
aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt, hat die Bedeutung nach dem anwendbaren
Steuerrecht des betreffenden Staates Vorrang vor der Bedeutung, die diesem Begriff nach
anderen Gesetzen dieses Staates zukommt. Gemaf3 dem Kommentar zu Artikel 10.1 der
GloBE-Vorschriften kdnnten beispielsweise nicht im Rahmen der GloBE-Vorschriften
definierte Begriffe aus der Rechnungslegung oder Konzepte, die in den GloBE-Vorschriften
nicht definiert sind, aufgrund des Kontextes entsprechend ihrer Bedeutung ausgelegt
werden, die ihnen in den Rechnungslegungsstandards und -leitlinien des Staates, der die
Mehrseitige Vereinbarung anwendet, zukommt. Dies gilt selbst dann, wenn sie im nationalen
Steuerrecht des jeweiligen Staates definiert sind.

Zu 8 2 - Austausch von Informationen aus GloBE-Erklarungen

§ 2 enthalt die Rechtsgrundlage fur den Austausch der Informationen aus GloBE-
Erklarungen und legt fest, welche Informationen ausgetauscht werden. Im Allgemeinen findet
der Austausch jahrlich statt. Allerdings kdnnen Informationen auch héaufiger als einmal pro
Jahr ausgetauscht werden, wenn dies zweckdienlich ist. Erhalt eine zusténdige Behdrde
beispielsweise berichtigte GloBE-Erklarung, so werden diese Informationen nach § 3

Absatz 3 in der Regel so bald wie moglich nach Eingang an die andere zusténdige Behdrde
weitergeleitet.

Ein Austausch mit den empfangsberechtigten Staaten erfolgt im Rahmen der Mehrseitigen
Vereinbarung nur, wenn fiir das Berichtswirtschaftsjahr gemaf § 8 Absatz 2 eine aktive
Austauschbeziehung zwischen der zustandigen Behodrde des Staates, in dem die oberste
Muttergesellschaft oder die beauftragte Geschaftseinheit die GloBE-Erklarung eingereicht
hat, und der zusténdigen Behdrde des empfangenden Staates besteht.

Der Umfang der im Rahmen der GloBE-Erklarung auszutauschenden Informationen ist
beschrankt auf die Informationen, die fur die zustandige Behdrde des empfangenden Staates
gemal des in § 1 Absatz 1 Buchstabe f definierten Verteilungsansatzes relevant sind.

Zu 8§ 3 — Zeitplan und Form des Informationsaustauschs





In 8 3 werden die Fristen fir den Austausch der Informationen der GloBE-Erklarung unter
Bertcksichtigung des Verteilungsansatzes festgelegt. Die Informationen missen spatestens
innerhalb der vereinbarten Fristen ausgetauscht werden. Die zustandigen Behdrden missen
sich gleichwohl bemihen, die Informationen so frih wie mdglich nach deren Erhalt
auszutauschen.

Zu Absatz 1

Absatz 1 schreibt vor, dass die Informationen der GloBE-Erklarung innerhalb von drei
Monaten nach Ablauf der Einreichungsfrist des Gibermittelnden Staates fur das
Berichtswirtschaftsjahr, auf das sich die Informationen beziehen, ausgetauscht werden
mussen.

Wenn beispielsweise die Frist fur die Einreichung der Informationen im versendenden Staat
15 Monate nach Ende des Berichtswirtschaftsjahres betragt (gemaf Artikel 8.1.6. der GloBE-
Vorschriften), missen die Informationen spatestens 18 Monate nach Ende des
Berichtswirtschaftsjahres ausgetauscht werden. Wenn sich die Frist fur die Einreichung der
Informationen der GloBE-Erklarung im versendenden Staat auf 18 Monate nach Ablauf des
Berichtswirtschaftsjahres belauft (geman Artikel 9.4.1. der GloBE-Vorschriften), dann
mussen die Informationen spatestens 21 Monate nach Ende des Berichtswirtschaftsjahres
ausgetauscht werden.

Zu Absatz 2

Absatz 2 sieht eine voriibergehende Vereinfachung von den Austauschverpflichtungen fir
das erste Berichtswirtschaftsjahr vor, fur das die rechtlichen und operativen
Voraussetzungen fir die Einreichung der GloBE-Erklarung im Staat der Ubermittelnden
Behdrde geschaffen wurden. Fir dieses erste Berichtswirtschaftsjahr missen die
Informationen der GloBE-Erklarung innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der
Einreichungsfrist in dem versendenden Staat fur dieses Jahr ausgetauscht werden.

Wenn sich beispielsweise die Frist fir die Einreichung der GloBE-Erklarung auf 18 Monate
nach dem Ende des Berichtswirtschaftsjahres belauft (geman Artikel 9.4.1. der GloBE-
Vorschriften), dann missen die Informationen fiir das erste Berichtswirtschaftsjahr, fur das
die rechtlichen und operativen Voraussetzungen fur die Einreichung der GloBE-Erklarung im
Ubermittelnden Staat in Kraft sind, spatestens 24 Monate nach dem Ende dieses
Berichtswirtschaftsjahres ausgetauscht werden.

Zu Absatz 3

Absatz 3 befasst sich mit Fallen, in denen die GloBE-Erklarung verspatet eingereicht wird,
und schreibt den zustéandigen Behdrden vor, die Informationen der GloBE-Erklarung
innerhalb von drei Monaten nach Eingang der GloBE-Erklarung auszutauschen. Diese
Vorschrift gilt auch fur GloBE-Erklarungen, die nach der ersten Einreichung geandert oder
berichtigt werden.





Zu Absatz 4

Absatz 4 sieht vor, dass die Informationen der GloBE-Erklarung Uber ein gemeinsames
Schema in Extensible Markup Language (XML) ausgetauscht werden. Dies sind das neueste
GIR-XML-Schema und der Benutzerleitfaden, die durch das OECD/G20-Inclusive
Framework on BEPS beschlossen wurden.

Zu Absatz 5

Absatz 5 sieht vor, dass die Informationen der GloBE-Erklarung tber das gemeinsame
Ubermittlungssystem der OECD (bermittelt werden.

Zu 8 4 - Zusammenarbeit in Bezug auf Berichtigungen, Einhaltung und Durchsetzung

8 4 befasst sich mit der Zusammenarbeit zwischen den zustandigen Behoérden bei
Berichtigung, Einhaltung und Durchsetzung. Neben den in § 4 vorgesehenen Fallen kénnen
die zustandigen Behorden auch multilaterale Vereinbarungen tber die gemeinsame
Verwaltungszusammenarbeit abschlieRen, um die fortlaufende Administration und
Durchsetzung der Vorschriften weiter zu verbessern. Eine solche
Verwaltungszusammenarbeit kdnnte in verschiedenen Bereichen erfolgen, z. B. bei der
koordinierten Risikobewertung und -absicherung und bei gleichzeitigen Betriebsprifungen.
Die zustandigen Behérden konnten im Rahmen eines abgestimmten Vorgehensweitere
Informationen von multinationalen Unternehmensgruppen Uber Risiken anfordern, die sie
anhand der Informationen in der GloBE-Erklarung ermittelt haben. Wenn beispielsweise eine
QDMTT, also eine anerkannte nationale Erganzungssteuer, nicht fiir den Safe Harbour
qualifiziert und der Staat die Verwendung eines lokalen Rechnungslegungsstandards
zulasst, der sich von dem im konsolidierten Abschluss verwendeten Standard unterscheidet,
kann die multinationale Unternehmensgruppe im Staat der zentralen Abgabeverpflichtung
eine GloBE-Erklarung auf der Grundlage des konsolidierten Abschlusses einreichen. Es
steht der Unternehmensgruppe gleichwonhl frei, eine nationale Steuererklarung zur nationalen
Erganzungssteuer auf der Grundlage des lokalen Rechnungslegungsstandards
einzureichen. Vereinbarungen Uber die Verwaltungszusammenarbeit kdnnten vorsehen,
dass der Staat mit der anerkannten nationalen Erganzungssteuer und der Staat der
zentralen Abgabeverpflichtung die relevanten Informationen der GloBE-Erklarung oder die
eingereichte nationale Steuererklarung austauschen, um gemeinsame Compliance-
Aktivitdten in Bezug auf eine multinationale Unternehmensgruppe durchzufihren.

Zu Absatz 1

Absatz 1 sieht vor, dass eine zustandige Behdrde, die Grund zu der Annahme hat, dass in
der GloBE-Erklarung enthaltene Informationen in Bezug auf eine im Staat der anderen





zustandigen Behorde belegene oberste Muttergesellschaft oder einen im Staat der anderen
zustandigen Behorde belegenen beauftragten einreichenden Rechtstrager berichtigt werden
missen, die andere zustandige Behdrde benachrichtigen kann, wenn sie dies wiinscht.
Stimmt die benachrichtigte Behoérde zu, ergreift sie geeignete MalRnahmen, um auf eine
geanderte GloBE-Erklarung hinzuwirken, und tauscht die geadnderten Angaben unverziglich
mit allen zustandigen Behorden gemal § 2 aus.

Die Benachrichtigung nach diesem Absatz muss schriftlich erfolgen. Dabei missen die
Fehler sowie die Grunde fur die Annahme, dass solche Fehler aufgetreten sind, darlegt
werden. Die benachrichtigte zustandige Behorde sollte so bald wie mdglich eine Antwort
oder eine Aktualisierung ubermitteln. Stimmt die benachrichtigte zustandige Behorde jedoch
nach Prufung und Abwagung nicht zu, dass ein solcher Fehler vorliegt oder vorgelegen hat,
sollte sie die andere zustandige Behdorde unverziglich schriftlich Gber diese Feststellung
informieren und die Grinde dafir darlegen.

Absatz 1 zielt nur auf offensichtliche Fehler ab, die zu unrichtigen oder unvollstandigen
Angaben in der GloBE-Erklarung gefiihrt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die
in der GloBE-Erklarung enthaltenen Informationen korrekt und belastbar sind, damit die
Steuerverwaltungen darauf aufbauend eine angemessene Risikobewertung durchftihren und
die Korrektheit der Steuerschuld beurteilen kdnnen. Die unter diesen Absatz fallenden Fehler
umfassen daher keine Fehler, die durch eine grindlichere Risikobewertung oder
Betriebsprifung zu einem spéateren Zeitpunkt festgestellt werden. Dartber hinaus fallen
Streitigkeiten zwischen Staaten Uber Unterschiede in der Auslegung oder Anwendung der
GloBE-Vorschriften nicht unter Absatz 1.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt das Verfahren fur Falle, in denen eine Geschéftseinheit ihrer zustandigen
Behdrde mitgeteilt hat, dass ihre GIoBE-Erklarung zentral in einem anderen Staat (von der
obersten Muttergesellschaft oder einer beauftragten Geschéftseinheit) eingereicht werden
sollen, die entsprechenden Informationen jedoch nicht innerhalb der vereinbarten Frist
ausgetauscht wurden. In diesem Fall kann die zustandige Behorde, wenn sie dies wiinscht,
die andere zustéandige Behdrde davon in Kenntnis setzen, dass die GloBE-Erklarung von der
obersten Muttergesellschaft oder der beauftragten Geschéftseinheit im Staat der anderen
zustandigen Behdrde eingereicht werden sollte. Die andere zustandige Behorde ermittelt
dann umgehend den Grund fur den unterbliebenen Informationsaustausch (z. B. Nichterhalt
der GloBE-Erklarung, Nichtbenennung des Staates der mitteilenden zustandigen Behérde
als Empfangerstaat oder technische Probleme auf der Ebene der Steuerverwaltung) und
informiert die erstgenannte zustandige Behorde innerhalb eines Monats nach Erhalt der
Mitteilung dartiber, einschlief3lich des voraussichtlichen Datums fiir den Austausch der
GloBE-Erklarung.

Zu 8 5 — Vertraulichkeit und Datenschutzvorkehrungen

Die Vertraulichkeit von Informationen Uber Steuerpflichtige ist seit jeher ein grundlegender
Eckpfeiler der Steuersysteme und auch des zwischenstaatlichen Informationsaustauschs in
Steuersachen. Sowohl die Steuerpflichtigen als auch die Steuerverwaltungen haben einen





Rechtsanspruch darauf, dass die ausgetauschten Informationen vertraulich bleiben und nur
gemal den Bedingungen der Vereinbarung, unter der sie ausgetauscht wurden, verwendet
werden. Um Vertrauen in ihre Steuersysteme zu haben und ihren gesetzlichen
Verpflichtungen nachzukommen, missen die Steuerpflichtigen sicher sein kénnen, dass die
oft sensiblen Informationen nicht absichtlich oder versehentlich unberechtigt weitergegeben
werden. Birger und Regierungen werden dem zwischenstaatlichen Informationsaustausch
nur dann vertrauen, wenn die ausgetauschten Informationen nur in Ubereinstimmung mit der
Vereinbarung, auf deren Grundlage sie ausgetauscht wurden, verwendet und weitergegeben
werden. Dies ist sowohl eine Frage des rechtlichen Rahmens als auch des Vorhandenseins
von Systemen und Verfahren, die sicherstellen, dass der rechtliche Rahmen in der Praxis
eingehalten wird und es nicht zu einer unbefugten Weitergabe oder Verwendung von
Informationen kommt.

Wenn die Vertraulichkeit von Steuerinformationen gewahrleistet werden kann, ist das auch
das Ergebnis einer "Sorgfaltskultur" innerhalb einer Steuerverwaltung, die das gesamte
Spektrum von Systemen, Verfahren und Prozessen umfasst, um sicherzustellen, dass der
rechtliche Rahmen in der Praxis eingehalten und die Informationssicherheit und Integritat
beim Umgang mit Informationen gewahrt wird. Die Vertraulichkeitsverfahren und -praktiken
mussen mit der zunehmenden Komplexitat der Steuerverwaltungen Schritt halten, um
sicherzustellen, dass die ausgetauschten Informationen vertraulich bleiben und sachgeman
verwendet werden.

Zu Absatz 1

Alle nach der Mehrseitigen Vereinbarung ausgetauschten Informationen der GloBE-
Erklarung unterliegen den Vertraulichkeitsregeln und weiteren Schutzmaflinahmen, die im
Ubereinkommen vorgesehen sind. Dazu gehdren die Beschrankungen hinsichtlich der
Zwecke, fur die die Informationen verwendet werden durfen, und die Beschrankungen, an
wen die Informationen weitergegeben werden durfen. Insbesondere sieht Artikel 22 des
Ubereinkommens vor, dass die mit einer Vertragspartei ausgetauschten Informationen nur
an Personen oder Behorden weitergegeben werden dirfen, die mit der Festsetzung,
Erhebung oder Beitreibung von Steuern dieser Vertragspartei oder der Strafverfolgung oder
der Entscheidung Uber Rechtsbehelfe in Bezug auf Steuern dieser Vertragspartei befasst
sind, und dass die Vertragspartei die Informationen nur fir diese Zwecke verwenden darf.

Die Ubereinkiinfte zum Informationsaustausch, einschlieRlich Artikel 21 des
Ubereinkommens, sehen im Allgemeinen vor, dass Informationen nicht an einen anderen
Staat Ubermittelt werden missen, wenn die Weitergabe der Informationen der 6ffentlichen
Ordnung (ordre public) des Staates widersprechen wirde, welcher die Informationen
Ubermittelt. Auch wenn dies im Zusammenhang mit dem Informationsaustausch zwischen
zustandigen Behdrden nur selten der Fall ist, verpflichten bestimmte Staaten ihre
zusténdigen Behdrden beispielsweise festzulegen, dass die von ihnen Ubermittelten
Informationen nicht in Verfahren verwendet oder offengelegt werden dirfen, die zur
Verhangung oder Vollstreckung der Todesstrafe oder von Folter oder anderen schweren
Menschenrechtsverletzungen fiihren kdnnten (z. B. wenn Steuerermittiungen durch
politische, rassistische oder religitse Verfolgung motiviert sind), wenn ein solcher Austausch
gegen die 6ffentliche Ordnung des Ubermittelnden Staates verstofRen wiirde.

Zu Absatz 2





Die Gewahrleistung der Vertraulichkeit der erhaltenen Informationen ist von entscheidender
Bedeutung. 8 5 Absatz 2 sieht vor, dass die zustandige Behorde im Falle einer Verletzung
der Vertraulichkeit oder eines Versagens der Sicherheitsvorkehrungen das Sekretariat des
Koordinierungsgremiums unverziiglich Uber eine solche Verletzung oder ein solches
Versaumnis einschlie3lich der daraufhin verhangten Sanktionen oder AbhilfemalZnahmen
informieren muss. Auch der Inhalt einer solchen Mitteilung muss den
Vertraulichkeitsvorschriften der Mehrseitigen Vereinbarung und des Ubereinkommens
entsprechen. Das Sekretariat des Koordinierungsgremiums unterrichtet alle anderen
zustandigen Behdrden, fur die die Mehrseitige Vereinbarung mit der erstgenannten
zustandigen Behorde in Kraft ist.

Zu 8 6 — Konsultationen

8§ 6 sieht vor, dass bei Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung oder Auslegung der
Mehrseitigen Vereinbarung jede zustandige Behorde Konsultationen beantragen kann, um
Malnahmen zu entwickeln, die die Erflillung der Mehrseitigen Vereinbarung gewéhrleisten.
Soweit dies nach geltendem Recht zuldssig ist, kann eine zustandige Behdrde Uber das
Sekretariat des Koordinierungsgremiums andere zustandige Behoérden, fur die die
Mehrseitige Vereinbarung wirksam ist, einbeziehen, um eine annehmbare L6sung fur das
Problem zu finden.

Die zustandige Behorde, die um die Konsultationen ersucht hat, sorgt dafur, dass das
Sekretariat des Koordinierungsgremiums uber die gefassten Beschliisse und die erarbeiteten
Malnahmen, aber auch Uber das Nichtzustandekommen solcher Beschlisse und
MafRnahmen, informiert wird. Das Sekretariat des Koordinierungsgremiums unterrichtet alle
zustandigen Behorden, fir die die Mehrseitige Vereinbarung mit der erstgenannten
zustandigen Behorde wirksam ist, tiber diese Beschlisse und MalRnahmen. Das betrifft auch
diejenigen zustandigen Behorden, die nicht an den Konsultationen teilgenommen haben.

Das Sekretariat des Koordinierungsgremiums sollte im Rahmen der Unterrichtungen nach
8 6 keine Informationen zu einzelnen Steuerpflichtigen erhalten, einschlie3lich der
Informationen, die die Identitat des betroffenen Steuerpflichtigen erkennen lassen.

8 6 Absatz 3 sieht vor, dass Informationen aus einer GloBE-Erklarung, welche eine
zustandige Behorde einer anderen zustandigen Behdrde im Rahmen der Mehrseitigen
Vereinbarung zur Verfligung gestellt hat, von letzterer mit einer dritten zustandigen Behorde
erdrtert werden kdnnen, sofern die dritte zustandige Behoérde dieselben Informationen von
der erstgenannten zustandigen Behorde im Rahmen der Mehrseitigen Vereinbarung erhalten
hat.

Zu 8 7 - Anderungen

§ 7 enthalt die Moglichkeit einer Anderung der Mehrseitigen Vereinbarung durch eine
schriftliche einstimmige Ubereinkunft aller zustandigen Behorden, fur die die Mehrseitige
Vereinbarung wirksam ist.





Sofern die zustandigen Behérden nichts anderes vereinbaren, tritt eine solche Anderung am
ersten Tag des Monats in Kraft, der dem Ablauf einer Frist von einem Monat nach der letzten
Unterzeichnung einer solchen schriftlichen Vereinbarung folgt.

Zu § 8 — Allgemeine Bestimmungen

Zu Absatz 1

Absatz 1 beschreibt die Notifikationen, die eine zustandige Behdrde zum Zeitpunkt der
Unterzeichnung der Mehrseitigen Vereinbarung oder so bald wie moglich danach an das
Sekretariat der Koordinierungsstelle tGbermitteln muss, damit die Mehrseitige Vereinbarung
gegenlber einer anderen zustandigen Behorde wirksam werden kann.

In der Notifikation gemaf Satz 1 Buchstabe a kann eine zustandige Behdrde angeben, ob
sie beabsichtigt, in der GloBE-Erklarung enthaltene Informationen an andere zustandige
Behdrden im Rahmen der Mehrseitigen Vereinbarung zu Ubermitteln. Beabsichtigt eine
zustandige Behorde die Ubermittlung von solchen Informationen, sollte sie bestéatigen, dass
ihr Staat Uber die rechtlichen und organisatorischen Strukturen verfugt, die die inlandische
Einreichung der GloBE-Erklarungen und den zwischenstaatlichen Informationsaustausch
dieser Informationen nach der Mehrseitigen Vereinbarung ermdéglichen. Diese Struktur sollte
die zuverlassige, vollstandige, rechtzeitige und durchsetzbare Einreichung von GloBE-
Erklarungen gewahrleisten. Dabei sollte die zustandige Behorde auch den Beginn des ersten
Berichtswirtschaftsjahres angeben, fir das sie Informationen zu Ubermitteln beabsichtigt.
Falls die Mehrseitige Vereinbarung aufgrund eines anhangigen nationalen
Gesetzgebungsverfahrens voriibergehend vorlaufig angewandt werden soll, sollte dies
ebenfalls angegeben werden. Bei der Angabe einer solchen vorlaufigen Anwendung sollten
in der Meldung der Stand der nationalen Gesetzgebungsverfahren, die Grinde fir die
vorlaufige Anwendung und der Zeitraum angegeben werden. Schlief3lich sollte die
zustandige Behorde die Staaten der anderen zustandigen Behéorden auflisten, von denen sie
Informationen aus GloBE-Erklarungen nach der Mehrseitigen Vereinbarung tbermitteln
mochte.

In der Notifikation gemaf Satz 1 Buchstabe b kann eine zustdndige Behdrde angeben, ob
sie die in der GloBE-Erklarung enthaltenen Informationen von anderen zustandigen
Behdrden im Rahmen der Mehrseitigen Vereinbarung erhalten méchte. Wenn eine
zustandige Behorde Informationen aus den GloBE-Erklarungen erhalten méchte, sollte sie
angeben, ob in ihrem Staat die Primarerganzungssteuer, die Sekundarerganzungssteuer
und/oder eine nationale Ergéanzungssteuer umgesetzt ist. Die zustandige Behérde sollte
ferner bestatigen, dass ihr Staat Uber geeignete Mal3hahmen verfligt, um sicherzustellen,
dass die in § 5 vorgeschriebenen Anforderungen an die Vertraulichkeit und den Datenschutz
eingehalten werden. Dies kann durch einen Verweis auf den einschlagigen Bericht tber
Vertraulichkeits- und DatensicherheitsmalRnahmen fir den jeweiligen Staat bestétigt werden,
der vom Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes
angenommen wurde. Schlief3lich sollte die zustandige Behorde die Staaten der anderen
zustandigen Behorden auflisten, von denen sie Informationen aus GloBE-Erklarungen nach
der Mehrseitigen Vereinbarung erhalten méchte.

Satz 2 stellt klar, dass die zustdndigen Behdrden dem Sekretariat des
Koordinierungsgremiums unverziiglich alle Anderungen mitteilen miissen, die an den oben





genannten Notifikationen vorgenommen werden sollen, sobald diese eingereicht wurden.
Dies gilt auch fur Falle, in denen die Notifikationen gemafd Satz 1 Buchstabe a aufgrund von
Gesetzesanderungen im Zusammenhang mit den GloBE-Vorschriften geéndert werden
mussen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 sieht vor, dass eine aktive Austauschbeziehung nach der Mehrseitigen
Vereinbarung ab dem Tag besteht, an dem (i) die sendende zustdndige Behdrde dem
Sekretariat des Koordinierungsgremiums eine Notifikation gemaf Absatz 1 Satz 1 Buchstabe
a Ubermittelt hat, in der auch der Staat der empfangenden zustandigen Behotrde aufgefihrt
ist, und (ii) die empfangende zustandige Behtrde dem Sekretariat der Koordinierungsstelle
Notifikationen gemaR Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b Ubermittelt hat, in denen auch der Staat
der sendenden zustandigen Behoérde aufgeflhrt ist. Um den Austausch von Informationen
der GloBE-Erklarungen im Rahmen der Mehrseitigen Vereinbarung so weit wie méglich zu
erleichtern, werden Austauschbeziehungen im Rahmen der Mehrseitigen Vereinbarung
zwischen zwei zustandigen Behtrden immer dann hergestellt, wenn die in 8§ 8 Absatz 1
genannten Bedingungen erfillt sind und eine zustandige Behorde bereit ist, Informationen
aus GloBE-Erklarungen zu senden und die andere zustandige Behotrde diese empfangen
mdochte, ohne dass ein entsprechender Informationsfluss in umgekehrter Richtung
erforderlich ist.

Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt klar, dass das Sekretariat des Koordinierungsgremiums eine Liste der
zustandigen Behorden fuhren wird, die die Mehrseitige Vereinbarung unterzeichnet haben
und zwischen welchen zustandigen Behotrden eine aktive Austauschbeziehung nach Absatz
2 besteht. Diese Informationen werden auf der OECD-Website veroffentlicht.

Zu Absatz 4

Absatz 4 legt fest, dass das Sekretariat des Koordinierungsgremiums die von den
zustandigen Behorden gemal Absatz 1 Satz 1 Buchstaben a und b Ubermittelten
Informationen verwaltet. Diese Informationen werden nicht auf der OECD-Website
verotffentlicht und nur den Unterzeichnern der Mehrseitigen Vereinbarung zur Verfligung
gestellt.

Zu Absatz 5

Absatz 5 sieht vor, dass eine zustandige Behérde eine Austauschbeziehung nach der
Mehrseitigen Vereinbarung beenden kann, indem sie dies dem Sekretariat des





Koordinierungsgremiums schriftlich mitteilt. Das Sekretariat des Koordinierungsgremiums
unterrichtet die andere zustandige Behorde unverzuglich Uber diese Mitteilung.

Grundsatzlich wird die Beendigung fur Berichtswirtschaftsjahre wirksam, die nach dieser
Mitteilung beginnen. Damit soll sichergestellt werden, dass ein vollstandiger Erhebungs- und
Austauschzyklus von GloBE-Erklarungen noch stattfinden kann, bevor die
Austauschbeziehung endet. Als Ausnahme von dieser allgemeinen Regel hat die
Beendigung sofortige Wirkung, wenn sie auf eine Verletzung der Vertraulichkeit oder ein
Versagen der Sicherheitsvorkehrungen zuriickzufihren ist.

Nach einer Beendigung bleiben alle zuvor im Rahmen der Mehrseitigen Vereinbarung
erhaltenen Informationen weiterhin vertraulich und unterliegen den Bestimmungen von § 5.

Zu Absatz 6

Gemal Absatz 6 kann eine zustandige Behorde ihre Teilnahme an der Mehrseitigen
Vereinbarung kiindigen. Dazu muss die zustandige Behotrde dies dem Sekretariat des
Koordinierungsgremiums schriftlich notifizieren. In der Regel wird eine Kiindigung am ersten
Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitraum von 30 Monaten nach der Notifikation folgt.
Damit soll sichergestellt werden, dass jeder Zyklus der Erfassung und des Austauschs von
Informationen der GloBE-Erklarung, der von einer anderen zustandigen Behdrde begonnen
wird, noch vollstandig von der Mehrseitigen Vereinbarung abgedeckt wird, bevor die
Kindigung wirksam wird, um sowohl fir die zustandigen Behoérden als auch fir die
multinationalen Konzerne Rechtssicherheit zu gewéhrleisten. In Fallen, in denen dies
erforderlich ist (z. B. aufgrund nationaler Gesetzgebungsverfahren oder eines
Gerichtsurteils), kann die zustdndige Behdorde, die ihre Teilnahme an der Mehrseitigen
Vereinbarung beendet, von der Standardfrist von 30 Monaten abweichen und eine andere
Frist festlegen.

Die Kindigung der Teilnahme eines Staates am Ubereinkommen wiirde zur automatischen
Beendigung der Teilnahme dieses Staates an der Mehrseitigen Vereinbarung fihren.
Dementsprechend misste die Mehrseitige Vereinbarung unter solchen Umsténden nicht
gesondert gekiindigt werden.

Absatz 6 stellt ferner klar, dass im Falle einer Kiindigung alle zuvor im Rahmen der
Mehrseitigen Vereinbarung erhaltenen Informationen weiterhin vertraulich behandelt werden
und den Bestimmungen von § 5 und des Ubereinkommens unterliegen.

Zu 8 9 — Sekretariat des Koordinierungsgremiums

8§ 9 stellt klar, dass das Sekretariat des Koordinierungsgremiums alle zustandigen Behérden
Uber alle Notifizierungen, die es zu der Mehrseitigen Vereinbarung erhalten hat,
benachrichtigt, sofern in der Mehrseitigen Vereinbarung nichts anderes vorgesehen ist. 8§ 9
regelt auch, dass das Sekretariat des Koordinierungsgremiums alle Unterzeichner der
Mehrseitigen Vereinbarung benachrichtigt, wenn eine neue zustandige Behdrde die
Mehrseitige Vereinbarung unterzeichnet.






% Bundesministerium
der Finanzen

Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Nur per E-Mail WilhelmstraRe 97
Oberste Finanzbehérden 10117 Berlin
der Linder Tel. +49 30 18 682-0

poststelle@bmf.bund.de

- E-Mail -Verteiler U 1 - www.bundesfinanzministerium.de

- E-Mail-Verteiler U 2 - 3. Mirz 2026

Betreff: Fahrzeugiiberlassung an Arbeitnehmer zu privaten Zwecken als tauschihnlicher
Umsatz; Veroffentlichung des BFH-Urteils vom 30. Juni 2022, V R 25/21, mit begleitendem
BMF-Schreiben

GZ: 111 C3-S7117-e/00003/005/058
DOK: CO0.7005.100.3.14287537

Seite 1von 3
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Inhaltsverzeichnis
[ Allgemeines und Grundsatz des BFH-Urteils vom 30.06.2022 - V R 25/21 - Anwendung der

Rechtsprechung 1
II. Anderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 2
Anwendungsregelung 3
Schlussbestimmungen 3

Nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehoérden der Linder gilt zur umsatzsteuerlichen
Beurteilung einer Fahrzeuglberlassung an Arbeitnehmer zu privaten Zwecken Folgendes:

L Allgemeines und Grundsatz des BFH-Urteils vom 30.06.2022 - V R 25/21 - Anwendung
der Rechtsprechung

1 Der BFH hat mit Urteil vom 30. Juni 2022 - V R 25/21 entschieden, dass der fur einen steuerbaren
Umsatz erforderliche unmittelbare Zusammenhang zwischen der Fahrzeugiiberlassung an einen
Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen zu privaten Zwecken und der (teilweisen) Arbeitsleistung
jedenfalls dann vorliegt, wenn die Fahrzeugiiberlassung individuell arbeitsvertraglich vereinbart
ist und tatsichlich in Anspruch genommen wird.

2 Nach Ansicht des BFH kann auch die (teilweise) Arbeitsleistung ein Entgelt fir die
Dienstwagentiiberlassung darstellen. Fiir die Frage, ob und unter welchen Umstidnden die
(teilweise) Arbeitsleistung als Entgelt anzusehen ist, komme es mafigeblich darauf an, ob ein
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unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Fahrzeugiiberlassung an einen Arbeitnehmer zu
privaten Zwecken und der (teilweisen) Arbeitsleistung bestehe. Der unmittelbare Zusammenhang
sei jedenfalls dann gegeben, wenn die Fahrzeugiiberlassung individuell arbeitsvertraglich
vereinbart sei und tatsachlich in Anspruch genommen werde (vgl. Rn. 27 und 28). Zwar gentige der
blofRe Zusammenhang mit einem Dienstverhiltnis nicht. Sei die Nutzungsmoglichkeit des
Fahrzeugs bei wirtschaftlicher Betrachtung aber ein Grund dafiir, warum der Arbeitnehmer das
konkrete Beschiftigungsverhéiltnis angetreten habe, bestehe kein ,blofler”, sondern ein das
Dienstverhiltnis mitprigender Zusammenhang.

Es liege daher ein tauschdhnlicher Umsatz, bestehend aus der Fahrzeugiiberlassung und der
anteiligen Arbeitsleistung, vor. Dabei handele sich es um eine langfristige Vermietung eines
Beforderungsmittels, die am Wohnsitz des Arbeitnehmers nach § 3a Abs.3 Nr.2 Satz 3 UStG
steuerbar sei.

Anderes ergebe sich auch nicht aus dem EuGH-Urteil vom 20. Januar 2021 in der Rechtssache
C-288/19 (Finanzamt Saarbriicken). Dieses Urteil beziehe sich allein auf die Vorlagefrage des
Finanzgerichts, bei der der tauschihnliche Umsatz unerwidhnt geblieben sei. Der Umstand, dass
der EuGH die ihm vom Finanzgericht unterbreitete Fragestellung nicht von sich aus um den
Aspekt eines Sachentgelts erweitert hat, deute aber nach Auffassung des BFH nicht darauf hin, dass
der EuGH nunmehr entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden habe.

Aus der Rechtsprechung ergibt sich grundsitzlich kein Erfordernis zur Anderung der geltenden
Verwaltungsauffassung in Bezug auf die umsatzsteuerliche Behandlung der entgeltlichen
Uberlassung von Fahrzeugen an Arbeitnehmer zur privaten Nutzung. Die bisherige Praxis der
Dienstwagenbesteuerung kann daher grundsitzlich beibehalten werden. Erginzend und
klarstellend werden Anderungen in Abschnitt3a.5 Abs.4 UStAE sowie zur Frage der
Entgeltlichkeit in Abschnitt 15.23 Abs. 9 UStAE vorgenommen.

IL Anderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses

Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBI1 S. 846, der zuletzt
durch das BMF-Schreiben vom 20.Januar 2026 - IIIC 2 - S7106/00069/003
(C0O0.7005.100.4.13831037), BStBI I S. 261, gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Abschnitt 3a.5 Abs. 4 wird wie folgt gedndert:

a) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefiigt:

»:Dabei kann die fiir die Anwendung der Leistungsortsbestimmung nach § 3a Abs. 3
Nr.2 UStG erforderliche Zahlung eines Mietzinses auch in der im unmittelbaren
Zusammenhang mit der Fahrzeugiiberlassung zu erbringenden (anteiligen)
Arbeit)sleistung bestehen (vgl. BFH-Urteil vom 30.06.2022 - V R 25/21, BStBIII 2026
S. XXX).*
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b)

Der bisherige Satz 3 wird neuer Satz 4 und wie folgt gefasst:

,*Sofern ausnahmsweise eine unentgeltliche Uberlassung im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 1
UStG vorliegt (vgl. Abschnitt 15.23 Abs. 12), bestimmt sich deren Leistungsort nach § 3a
Abs. 1 UStG (vgl. EuGH-Urteil vom 20.01.2021, C-288/19, Finanzamt Saarbriicken).

2. Abschnitt 15.23 Abs. 9 wird wie folgt gedndert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
,2Die Uberlassung des Fahrzeugs ist als Vergiitung fiir geleistete Dienste und damit als
entgeltlich anzusehen, wenn das Recht zur Privatnutzung des Dienstfahrzeugs
individuell arbeitsvertraglich vereinbart ist und unter Beachtung der wirtschaftlichen
Realitit ein das Dienstverhiltnis mitprigender Zusammenhang besteht (vgl. BFH-
Urteil vom 30.06.2022 - V R 25/21, BStBI I1 2026 S. XXX).”

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefiigt:
»Dies ist regelmiflig auch der Fall, wenn die Nutzungsiiberlassung auf
entsprechenden miindlichen Abreden oder sonstigen Umstinden des
Arbeitsverhiltnisses (z. B. der faktischen betrieblichen Ubung) beruht.“

c) Die bisherigen Sitze 3 und 4 werden die neuen Sitze 4 und 5.

Anwendungsregelung

Die Grundsitze dieses Schreibens sind auf alle offenen Fille anzuwenden.

Fir Umsétze eines Unternehmers, die bis zum 30. Juni 2026 ausgefiihrt werden, wird es nicht
beanstandet, wenn bei einer (ausnahmsweise) unentgeltlichen Fahrzeugiiberlassung die bisherige
Verwaltungsauffassung angewendet und der Leistungsort nach § 3a Absatz3 Nummer 2 UStG
bestimmt wird.

Schlussbestimmungen

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veroffentlicht.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giltig.





		I. Allgemeines und Grundsatz des BFH-Urteils vom 30.06.2022 – V R 25/21 – Anwendung der Rechtsprechung

		II. Änderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses

		Anwendungsregelung

		Schlussbestimmungen



